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—
In den kommenden Jahren soll das Parlament 
baulich saniert werden. Die Bewerbungsfrist 
für die von der Parlamentsdirektion Ende Jän-
ner europaweit ausgeschriebene Suche eines 
Generalplaners endete am 22. März 2013. Ab-
geschlossen sein soll das Verfahren Ende 2013. 
Danach soll auch eine Vorentscheidung über 
die Baukosten fallen. Der Rechnungshof geht 
von über 500 Millionen Euro aus.

Die Bundeskammer der Architekten und 
Ingenieurkonsulenten hat sich im Vorfeld klar 
für die Durchführung eines offenen Architek-
turwettbewerbs eingesetzt, denn die General-
sanierung ist ein Prestigeprojekt mit enormer 
Vorbildwirkung. Das historische Parlaments-
gebäude stellt nicht nur einen Ort der Begeg-
nung und des Wissensaustausches dar, sondern 
ist das Zentrum der Demokratie. 

Der Architekturwettbewerb steht für eine 
transparente, nachvollziehbare, projekt- und 
vor allem qualitätsorientierte Vergabe der Pla-
nungsleistungen. 

Aus letztlich nicht nachvollziehbaren 
Gründen hat sich die Parlamentsdirektion je-
doch für ein reines Verhandlungsverfahren 
entschieden. Das bedeutet, dass bei der Auf-
tragsvergabe nicht ausschließlich die Qualität 
der eingereichten Projekte beurteilt wird. Die-

Österreichs Parlament versäumt 
die Chance auf vorbildhaften 
Wettbewerb — Kammer bleibt 
kritischer Begleiter im Sinne der 
Architektenschaft.  

se klare Priorität ist bei einem Verhandlungs-
verfahren nicht möglich.

Die erste Stufe des Verfahrens, die Bewer-
bungs- und Präqualifikationsphase, dient dazu, 
aus einer unbeschränkten Anzahl von Bewer-
bern die zehn bestgeeigneten auszuwählen. In 
der zweiten Stufe werden die ausgewählten 
Bewerber eingeladen, gestalterische, funktio- 
nale, technische und organisatorische Lö-
sungsansätze auszuarbeiten. Dieser als „Qua-
litätsangebot“ bezeichnete Teil hat Beiträ- 
ge baukünstlerischer, technischer und bauab-
wicklungsbezogener Aussagen im Sinne und 
im Umfang von Vorentwurfskonzepten zu be-
inhalten. Die Beurteilung dieser Vorschläge 
und die Ermittlung des besten Projekts erfol-
gen in einem anonymen Verfahren.  In der drit-
ten Stufe des Verfahrens wird über die Vertrags-
modalitäten verhandelt.  

Der Auswahlkommission gehören neben 
dem Vorsitzenden, Architekt Ernst Beneder, 
die Architekt(inn)en Martin Treberspurg, Wal-
ter Angonese, Boris Podrecca, Marta Schreieck 
und Jan Søndergaard sowie Detlef Heck an so-
wie seitens des Parlaments die Nationalratsprä-
sidentin, der amtierende Bundesratspräsident, 
der Zweite Nationalratspräsident und der Par-
lamentsdirektor.

Es ist der bAIK zwar gelungen, im Lau-
fe der Gespräche mit der Parlamentsdirekti-
on bestimmte Qualitätsstandards durchzuset-
zen. Die beabsichtigte Projektbeurteilungsstufe 
des Verfahrens führt jedoch zu keinerlei Rei-
hung der Projekte, bei der Entscheidungsfin-
dung werden quantitative und qualitative Kri-
terien vermengt. Wie Präsident Georg Pendl 

ergänzend anmerkt, „verliert der am Ende 
Erstgereihte mit der Bezahlung der Aufwands-
entschädigung von 30.000 Euro sein Werk-
nutzungsrecht sofort und nicht erst nach Voll-
endung der Planung“. 

Auch die ersatzlose Streichung des Resul-
tats des Plenarsaal-Wettbewerbs ohne adäquate 
Abfindung des damaligen Siegers ist ein weite-
rer Grund, warum die Berufsvertretung bei der 
Durchführung eines Verhandlungsverfahrens 
nicht kooperiert.

„Leider hat die Parlamentsdirektion mit 
dieser Vorgehensweise die Chance einer Vor-
bildfunktion innerhalb der Republik versäumt. 
Daher und trotz allen Drucks seitens des Aus-
lobers kann die Architektenkammer ihre aktive 
Unterstützung bedauerlicherweise nicht mehr 
zusichern. Wir werden das Verfahren weiter 
kritisch begleiten“, erklärt Bundeskammer-
präsident Georg Pendl.

Der Leiter des Projektteams zur Vorberei-
tung der Parlamentssanierung, Parlaments-
Vizedirektor Alexis Wintoniak, weist laut APA 
vom 13. Februar die Kritik der bAIK am Ver-
gabeverfahren zurück, da aufgrund des 2008 
durchgeführten Wettbewerbs zur Sanierung 
des Nationalrats-Sitzungssaals ein neuerlicher 
Wettbewerb nicht die erforderliche Anonymi-
tät gewährleisten würde, sollte sich ein Archi-
tekt mit einem schon 2008 eingereichten Kon-
zept noch einmal bewerben.
— 
Brigitte Groihofer
Christine Lohwasser
—
—
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Sehr geehrte Kollegin,
sehr geehrter Kollege!
—
Am 9.3.2013 fand im Rahmen des Architek-
turfestivals TurnOn im ORF Radiokulturhaus 
der 1. Wiener Architekt(inn)entag statt. Es war 
dies der Versuch des Vorsitzenden der Archi-
tekten, Herbert Ablinger, den eher „bürokra-
tischen“ Sektionstag der Architekten in eine 
Veranstaltung umzuwandeln, die spezifische 
Themen der Berufsausübung zum Gegenstand 
hat und diese – unter Einbindung unserer Part-
ner im Planungs- und Bauprozess – breit disku-
tiert. Ein überaus gelungener Versuch, wie ich 
meine. Gratulation!

Thema der Veranstaltung war „Was wol-
len die Bauherren von den Architekt(inn)en – 
was wollen die Architekt(inn)en von den Bau-
herren“. Als Gäste waren der Geschäftsführer 
der Bundesimmobiliengesellschaft, Wolfgang 
Gleissner, sowie die beiden Projektverantwort-
lichen für den Erste Campus, Michael Hamann 
und Christian Maeder, geladen. Sie standen so-
zusagen für die „idealtypischen“ Bauherren-
vertreter und bestätigten im Wesentlichen das, 
was immer unser Credo war und ist: Für ein gu-
tes Projektergebnis braucht es erstens eine klare 
Formulierung dessen, was gewollt ist, zweitens 
ein gutes und transparentes Vergabeverfahren, 
das weder ausschließt noch nach unten lizitiert, 
sondern Potentiale öffnet, und drittens ein von 
Vertrauen getragenes, partnerschaftliches Ver-

hältnis zwischen Bauherren und Planer(inne)n 
„auf Augenhöhe“.

Eine schlichte und einleuchtende drei-
gliedrige Formel, möchte man meinen. Sie ent-
spricht der von uns immer wieder aufgestellten 
Forderung nach „Bauherrenkompetenz“.

Die Realität sieht oft leider anders aus.
Siehe Wiener Stadthallenbad. Hier scheint 

eine auf Aktionismus schielende Geschäftsfüh-
rung ein überschießendes Verständnis von ih-
rer Bauherrenfunktion zu haben: Mangelnde 
Planunterlagen, mehrere Änderungen des Pla-
nungsauftrags ohne Anpassung des Budgets, 
Verunmöglichung der ordnungsgemäß ausge-
schriebenen Dichtheitsüberprüfung und Repa-
ratur durch Verhängung eines Baustopps und 
schließlich Rauswurf des Architekten. Das 
Ganze gespickt mit einer medialen Kampagne 
gegen den Architekten.

Oder der Bank Austria Campus am Prater-
stern. Hier wurde ohnehin nur ein kleiner Teil 
des Planungsgebiets einem offenen Wettbewerb 
unterzogen. Für das Hauptgebäude konnte mit 
den Vertretern der Bank ein Verfahren verein-
bart werden, für das sich auch „Nicht-Geladene“ 
bewerben konnten. In der Wettbewerbsphase 
aber wurde dann der partnerschaftliche Geist 
wieder verlassen. Der Bauherr zeigte „Muskel-
kraft“ und verlangte von den zur zweiten Ver-
fahrensstufe zugelassenen Büros im Rahmen 
des Verfasserbriefes eine verbindliche Erklä-
rung, dass – im Vorgriff auf das dem Wettbe-

Brief des Präsidenten

INTERN —— 2
derPlan Nº 27 April 2013

Architekt Mag. arch.
Walter Stelzhammer
—
Präsident 
—
—

GENDER Ausschließlich der besseren Lesbarkeit halber wird in manchen Texten und Überschriften bei Personen- und Berufsbezeichnungen auf ein Nebeneinander weiblicher und männlicher Formen zugunsten 
der alleinigen männlichen Form verzichtet. Selbstverständlich beziehen sich sämtliche Texte der Ausgabe von „derPlan“ sowohl auf weibliche als auch auf männliche Vertreter der jeweiligen Berufsgruppen.

IMPRESSUM  Medieninhaber und Herausgeber: Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland, A-1040 Wien, Karlsgasse 9, wien.arching.at   
Art Direction: Christian Sulzenbacher Konzeption und Redaktion: Brigitte Groihofer, Redaktionsbeirat: Marlies Breuss – Sektion Architekten, Peter Resch – Sektion Ingenieurkonsulenten 
Mitarbeiter Text: Michael Anhammer, Peter Bauer, Martin Baumgartner, Irene Binder, Sophie Dillinger,  Horst Fössl, Thomas Hoppe, Erich Kern, Peter Klein, Christian Klausner, Hans Lechner, 
Christian Klausner, Monika Laumer, Christine Lohwasser, Maik Novotny, Karin Rathkolb, Ernst Schlossnickel, Reinhard Seiß, Bernhard Sommer, Daniela Stifter, Alexander Tröbinger 
Lektorat: Hans Fleißner Druck: Landesverlag Druckservice GmbH, 4602 Wels, Auflage: 5.000 Stück

werb nachfolgende Verhandlungsverfahren 
– ein Abschlag von den HOA-Werten im Aus-
maß von zumindest 25 Prozent akzeptiert wer-
de. Nicht unbedingt auf Augenhöhe …

Worum es uns als Kammer – und 
zwar sowohl den Architekt(inn)en als auch  
Ingenieurkonsulent(inn)en – bei all unseren 
oft mühsamen Verhandlungen geht und gehen 
muss, ist, unsere Gegenüber davon zu überzeu-
gen, dass die oben angeführte Haltung (Klar-
heit, Qualitätsorientiertheit und Partnerschaft-
lichkeit) letztlich zu Win-win-win-Situationen 
führt. Ein Gewinn für den Bauherrn, weil er 
eine bestmögliche Projektqualität bekommt, 
ein Gewinn für die Planer(innen), weil sie an-
gemessen honoriert und partnerschaftlich be-
handelt werden, und ein Gewinn für die Gesell-
schaft. Denn das ist die Saat, aus der Baukultur 
erwächst. 

Mit kollegialen Grüßen Ihr
—
Walter Stelzhammer
Präsident
—   
— 

Eine Frage der Bauherrenkompetenz
Haltung — Wettbewerb — Baukultur

—
Planungsdirektor Thomas Madreiter will Wien 
zu einer „Vorzeige-Smart-City“ machen. Wäh-
rend der Fokus des Stadtentwicklungsplans 
(STEP) auf der räumlichen Entwicklung der 
Stadt liegt, also in den Bereichen der MA 18 
und MA 21, und somit deren „Stützstellen-
funktion“ abdeckt, verfolgt das Konzept der 

„Smart City“ laut Madreiter „eine darüberlie-
gende Umbrella-Strategie, die sich über die gan-
ze Stadt erstreckt und in die wir daher seit zwei 
Jahren die Wirtschaft, Forschung und die Zi-
vilbereiche einbinden. Es geht dabei auch dar-
um, Forschungs-, Technologie- und Export- be-
ziehungsweise Klimapolitik zu implementieren 
und zu integrieren.“

Um den perspektivischen Charakter des 
Stadtentwicklungsplans zu betonen, wurde 
mit der Jahreszahl 2025 nun auch der Wir-
kungshorizont mit in den Titel des STEP auf-
genommen. Die Frage, ob man die ökonomi-
sche, soziale und demografische Entwicklung 
von zwölf Jahren exakt antizipieren kann, wür-
de, so Madreiter, „in extremis bedeuten, dass 
man auch ein detailliertes räumliches Umset-
zungsbild für die nächsten zwölf Jahre vor Au-
gen hat, das festlegt, welche Entwicklung wo zu 
passieren hat. Also einen generalisierten Flä-
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schon die hausinternen und die auswärtigen 
fachlichen Experten, die gerade beim STEP 
2025 mit seiner partizipativen Grundausrich-
tung noch stärker eingebunden sind. Am Ende 
des Tages ist der STEP aber dann ein politisches 
Papier, weil er ja auch ein politischer Beschluss 
ist. Er ist also letztendlich der Ausdruck einer 
politischen Werthaltung.“ 

Theoretisch kann eine Änderung in der po-
litischen Landschaft auch eine Änderung des 
STEP bewirken, da die politischen Akteure die 
Schwerpunkte setzen und es zu den souverä-
nen Entscheidungen der Politik gehört, einen 
neuen STEP in Auftrag zu geben. Bindende 
Vorgangsweisen, die aber dennoch einer poli-
tischen Endverantwortung unterliegen gibt es 
einige, etwa dass man sich auf Widmungen ei-
nigt. Aber auch das Zielgebietsmanagement ge-
hört dazu. Madreiter meint, „der STEP hat si-
cher primär keine rechtlichen Rahmenverträge 
im Fokus. Er beinhaltet die inhaltliche Planung 
für die räumliche Entwicklung der Stadt. Aller-
dings finden wir in ihm auch, welche Instru-
mente neu hinzukommen bzw. nachgeschärft 
werden müssen.“

Am Ende des Prozesses ist der STEP eine 
Papier gewordene Vision von Fachleuten und 
der Politik: „Wer sind wir, was wollen wir, wo 
wollen wir hin?“ 
—
Brigitte Groihofer 
—   
—

Dompteur im Löwenkäfig: 
Die Koordination der Zukunft der Stadt

chen- und Bebauungsplan.“ Dem will man je-
doch mit  einem strategischen Instrument klar 
entgegenwirken. Madreiter betont, dass „es 
dem Stadtentwicklungsplan insbesondere zu-
kommt, die Grundsätze, die Prozesse und Ver-
haltensweisen und natürlich die Eckpunkte der 
Infrastruktur und der räumlichen Entwicklung 
zu regeln. Die Bereitstellung von Infrastruktur 
ist eine der ursächlichsten Aufgaben der Stadt-
politik.“

Das neue Dokument zum STEP, in dessen 
Erstellung partizipativ die Ergebnisse zahlrei-
cher unterschiedlicher Gruppen und Experten 
aus dem In- und Ausland mittels „future.labs“ 
einfließen und subsumiert werden sollen, will 
man bereits 2014 beschlussreif haben. Das Pa-
pier sollte dann bis 2025 wirken. „Ein so langer 
Blick in die Zukunft“, so Madreiter, „ist aber 
weder im Hinblick auf die konkrete räumliche 
Entwicklung noch sachlich möglich und stra-
tegisch auch gar nicht wünschenswert. Es muss 
eine gewisse Offenheit und Flexibilität möglich 
sein, um auf wechselnde Rahmenbedingungen 
eingehen zu können. Eine Offenheit, die nicht 
mit Beliebigkeit verwechselt werden darf. Mo-
derne Stadtentwicklungspläne versuchen daher 
prozessorientierter zu sein und sollen eine Ent-
scheidungshilfe für die Brennpunkte der Stadt-
entwicklung zur Verfügung stellen“.

Die Ergebnisse und Visionen in eine ver-
bindliche Form zu bringen ist schwierig, denn, 
so Madreiter, „die Visionen sind primär Aufga-
be der Politik. Freilich muss ein Stadtentwick-
lungsplan fachlich fundiert sein. Dafür sorgen 

Partizipation und ein Herein-
holen fachlicher Expertisen sind 
für den neuen Planungsdirektor 
zentrale Eckpunkte.

Dipl.Ing. Thomas Madreiter 
—
ist der neue Planungsdirektor im Magistrat 
der Stadt Wien und damit auch Bindeglied 
zwischen Politik und Verwaltung. 
Die Stabsstelle dient im Wesentlichen der 
inhaltlichen Steuerung und Abstimmung 
der Fachabteilungen, wie u. a. der MA 18, 
der MA 21 – Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplanung, der MA 41 – Stadtver-
messung, und der MA 19 – Architektur und 
Stadtgestaltung. Die operative Verantwor-
tung bleibt jedoch bei den Abteilungen. 
Der 45-jährige Raumplaner übernahm 
die Leitung der Gruppe Planung in der 
Magistratsdirektion-Stadtbaudirektion von 
Dipl.-Ing. Dr. Kurt Puchinger (66), der 
in den Ruhestand trat. 
Der gebürtige Salzburger Madreiter hatte 
an der TU Wien Raumplanung studiert, 
bevor er 1995 zum Magistrat kam, wo 
er zunächst als Planungsreferent in der 
Flächenwidmungsabteilung tätig war. 
Im Rahmen einer Jobrotation sammelte 
er auch Berufserfahrung in der für 
Architektur und Stadtgestaltung 
zuständigen MA 19. Ab 2001 war Madreiter 
im Büro der Geschäftsgruppe Finanzen, 
Wirtschaftspolitik und Wiener Stadtwerke 
mit dem Aufgabenbereich Finanzange- 
legenheiten, Wirtschaftsförderung und 
Subventionen betraut, seit 2005 leitete 
er die Magistratsabteilung 18 (Stadt-
entwicklung und Stadtplanung). 
Zusätzlich war er in der Gründungsphase 
der Magistratsabteilung 20 (Energie-
planung) deren interimistischer Chef. 
—
—



—
Maria Vassilakou hat ihre Ressorts mit der Er-
stellung eines neuen Stadtentwicklungsplanes 
beauftragt. Gemäß ihrem Partizipationsmo-
dell will sie in Form von „future.labs“ unter-
schiedliche Interessengruppen bzw. Stakehol-
der in diesen Prozess einbinden. Diese können 
Inhalte und Formate selbstverantwortlich ge-
stalten. Im Vordergrund steht die „kreative, 
experimentelle und spielerische“ (so die Aus-
schreibung) Erarbeitung von Inhalten und 
Haltungen zur Stadtentwicklung, die „darstel-
lerische Zuspitzung nicht scheuen“. Auch die 
Kammer als Interessenvertretung wurde einge-
laden, bis zum Herbst 2013 ein entsprechendes 
Papier zu erarbeiten. Die Ergebnisse aller „fu-
ture.labs“ sollen in einer abschließenden Aus-
stellung „STEP 2025 & WIEN 2025“ in der 
Planungswerkstatt ab Mitte Oktober 2013 prä-
sentiert werden und als „Impuls“ für zukünfti-
ge Befassungen in Politik und Verwaltung die-
nen und werden, in weiterer Folge der MA 18 
zur freien Verwertung zur Verfügung gestellt.

Eine saloppe Formulierung der Ausschrei-
bung also, angesichts der enormen Brisanz des 
Vorhabens für unsere Stadt. Wichtig ist die 
Findung verbindlicher Instrumente zur Um-
setzung der von Expertinnen und Experten er- 

future.labs: Step by Step 
zum STEP 2025

arbeiteten Vorschläge und Lösungen. Denn zu 
oft wurden diese in der Vergangenheit zuguns-
ten der Interessen von Investoren und divergie-
renden Bezirkspolitikern geopfert.

In Anbetracht der komplexen Probleme, 
die auf die Stadt zukommen, ist sicher weitaus 
mehr als eine „spielerische“ Herangehenswei-
se zu deren Lösung erforderlich. Die Kammer 
als Berufsvertretung nimmt die Einladung an 
und ruft ihre Mitglieder, allesamt ausgewiese-
ne Experten und Expertinnen, auf, sich mit ih-
ren Ressourcen an dem Prozess zu beteiligen. 

Den Start bildete eine erste Expertenrunde, 
zu der Präsident Walter Stelzhammer und der 
Vorsitzende des Ausschusses Stadt/Nachhaltig-
keit, Bernhard Sommer, die Architektin Sne-
zana Veselinovic, die Raum-/Verkehrsplaner 
Hans Emrich und Helmut Hiess sowie als Ver-
treter der Politik Christoph Chorherr einluden.

Ziel war es, Eckpunkte zu definieren und 
den Aktionsrahmen abzustecken. Bernhard 
Sommer stellte gleich eingangs die Frage nach 
dem „Wohin und Wie“ der Stadt der Zukunft. 
Christoph Chorherr stellte einen Bevölke-
rungszuzug für Wien von 26.000 Personen pro 
Jahr in den Raum und forderte neue und flexib-
le Strukturen bis 2025, denn „wir müssen vor-
bereitet sein auf völlig Unvorhersehbares“. In 
jedem Fall werde Wien sowohl in seinem Kern 
als auch im Umland wachsen müssen, denn der 
Bedarf an Flächen gehe weit über die Möglich-
keiten der innerstädtischen Verdichtung hin-
aus. Architektin Sne Veselinovic konstatierte 
angesichts des langen Zeitrahmens, dass man 

nicht mehr von Visionen, sondern von Utopien 
sprechen sollte. Im Detail fehlten Instrumen-
te der Verbindlichkeit zur Umsetzung, wie z. B. 
die Möglichkeit der Stadt, städtebaulicher Ver-
träge abzuschließen.

Helmut Hiess sprach die heikle Situation 
der Ingenieurkonsulent(inn)en an, die sich als 
Auftragnehmer der Stadt und als Informati-
onspartner nun in einer Doppelrolle befänden.  
Hans Emrich schlug zur Steuerung des Prozes-
ses die Schaffung einer Metaebene vor, die man 
herunterbrechen müsse, „da wir neben der Uto-
pie auch die Pragmatik brauchen“.

Walter Stelzhammer sah in dem Prozess 
durchaus die Chance, über die Bebauungs-
struktur der Gründerzeit nachzudenken, und 
wünschte sich als mögliches Instrument keine 
Trennung von Stadtteilplanung und Widmung. 
In jedem Fall solle der Dialog mit der Stadt lan-
ge anhalten. Auch wenn Christoph Chorherr 
zur Frage nach möglichen Verbindlichkeiten 
des STEP meinte „am Ende entscheidet der Ge-
meinderat, er trägt die Verantwortung“.
—
Brigitte Groihofer
—   
—

Die Stadt lädt die Kammer und 
ihre Mitglieder zum aktiven 
Miteinander-Nachdenken über 
den STEP ein.
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Wien in Zahlen

*Prognose Statistik Austria 2011 
Zahlen Stand 2011 
Quelle: MA 18 

1,7Millionen Einwohner, 2011

2,0*
Millionen Einwohner, 2050

2,5 Millionen Einwohner Region

41.500 Hektar Fläche

35 Prozent Bauflächen

46 Prozent Grünflächen

900 Millionen Fahrgäste ÖV

940 Kilometer Linienlänge ÖV

4.500 Haltestellen ÖV

0,39 PKW-Dichte
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Von der Analyse über 
die Synthese zur Um-
setzung ist die Vision 
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DI Helmut Hiess
—
Studium der Raumplanung an der TU Wien, 
Ingenieurkonsulent für Raumplanung, 
Lehraufträge an der Universität für Bodenkultur. 
Schwerpunkte: Verkehrskonzepte, Evaluierun-
gen, Kulturlandschaftsforschung und Regional-
entwicklung, Projektsteuerung und Moderation. 
Zahlreiche Veröffentlichungen in der nationalen 
und internationalen Fachliteratur, 
Geschäftsführer Rosinak & Partner ZT GmbH.
www.rosinak.at
—
—

Christoph Chorherr
—
Abgeordneter der Grünen, Ausschuss für Wohnen, 
Wohnbau und Stadterneuerung, Schwerpunkte 
Energie, Klimaschutz, Radverkehr, Schule der 
Zukunft, Stadtplanung. Studium der Volkswirt-
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—
—

Architektin Mag. arch. Sne Veselinovic  
—
Studium der Architektur an der Akademie der 
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und 2006 der Preis für Experimentelle Tendenzen in 
der Architektur. Bernhard Sommer ist Vorsitzender 
des Ausschusses StadtNachhaltigkeit.  
www.exikon.at
—
—

MSc DI Hans Emrich   
—
IK für Raumplanung und Raumordnung.
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—
—
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Walter Stelzhammer
—
Studium an der Akademie der bildenden Künste 
Wien bei Prof. E. A. Plischke und Prof. G. Peichl, 
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—
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derPlan:
Wird in der Stadtentwicklung eine fachliche 
und dann eine politische Vision umgesetzt oder 
eher eine politische mit fachlicher Unterstüt-
zung?

Christoph Chorherr: 
Die Vision der Stadt ist in ihrer Vielfältigkeit 
so angelegt, dass nach einem Jahr der intensi-
ven Diskussion nun auch die Thesen der Op-
positionsparteien hinzukommen. Die von der 
MA 18 erarbeiteten fachlichen Parameter soll-
ten weit über das Fachpublikum hinausgehen. 
Die Ergebnisse bescheren der Stadt Chancen 
und Diskussionen. Ich verfolge die Stadtent-
wicklung nunmehr seit zwanzig Jahren, und 
alleine im letzten Jahr ist die Stadt um zirka 
26.000 Menschen gewachsen. Hochgerechnet 
auf zwanzig Jahre, sind dies mehr als eine halbe 
Million Menschen, mehr als die doppelte Ein-
wohnerzahl von Graz. Der Diskurs sollte weit 
über Stadtplanungsfragen hinaus geführt wer-
den: Verkehrsfragen, Fragen des Zusammen-
lebens, des Wohnens, der Migration, wo sich 
durch die europäische Niederlassungsfreiheit 
viel geändert hat – Polen, Griechen etc. kön-
nen sich bei uns ansiedeln, so wie das die Wie-
ner auch in diesen Ländern können. Wir sind 
ein Europa der Bewegung geworden. Wien ist 
attraktiv geworden, was die Stadt gehörig un-
ter Druck setzt. Daher soll eine öffentliche Dis-
kussion forciert werden. 

derPlan: 
Daran ist zu erkennen, dass die Stadt wachsen 
wird. Wie können wir als Fachleute zu dieser 
Entwicklung, die ja unser Beruf ist, beitragen?

Walter Stelzhammer: 
Ich freue mich, dass die Politik jetzt und 
in Zukunft unseren Einladungen zum Ge-
spräch folgt. Auch die Stadtverwaltung wird 
das nächste Mal bei „Arch+Ing lädt ein“ dabei 
sein. Für den Sommer ist eine breite Veranstal-
tung mit unseren Mitgliedern geplant, bei der 
die subsumierten Ergebnisse der „future.labs“ 
präsentiert werden. Die Frage „Wohin geht die 
Stadtentwicklung?“ fehlt meines Erachtens. 
Das „Wie“ ist für mich eine Frage der Vision – 
also der Stadtverdichtung im Rahmen der be-
stehenden Infrastruktur-Rahmenbedingungen 
versus Stadterweiterung. Die Stadt wird sich die 
infrastrukturelle Erweiterung in sogenannte 

„Regionen“ an der Peripherie in Zukunft nicht 
mehr leisten können. Daher wird es in Rich-
tung „Zurück zur Stadt“ gehen. Nur so ergibt 
die Diskussion Sinn, wo wir von der Analyse 
über die Synthese schließlich zur Umsetzung 
kommen. Und ich hoffe, dass wir auch bei den 
Visionen verstärkt mitdiskutieren können. Mit 
Genugtuung stelle ich fest, dass die eine oder 
andere Wortmeldung aus der Politik durch-
aus von uns mit ausgelöst wurde. Dieser Dis-
kurs wird Riesenchancen für die Stadt eröff-
nen, wobei unser Augenmerk primär auf der 
Umsetzungskompetenz liegt. Man plant eine 
Strategiegruppe einzurichten, die jene Bereiche 
einbringt, die der MA 21 gefehlt haben. Dazu 
gehören etwa Wege, wie man von einem STEP 
zu einer Flächenwidmung kommt, die nicht nur 
von Partialinteressen getragen ist. 

derPlan: 
Wie sieht man eigentlich die Frage der Visio-
nen aus fachlicher Perspektive, insbesondere 
der Raumplaner?

Hans Emrich: 
Eine Stadt ist immer heterogen. Ein Gesamtbild 
kann zwar identitätsstiftend sein, bildet aber 
die Vielfalt keinesfalls ab. Ein Leitbild kann 
zwar eine Richtung angeben, wir müssen aber 
aufpassen, dass wichtige Bereiche nicht unter 
den Tisch fallen. In einer Studie über „Visio-
nen und fachliche Expertise“ hat sich kürzlich 
gezeigt, dass die unterschiedlichen Entwick-

zungsdichte und Nutzungsvielfalt. Ich stelle 
mir vor, dass ein Gebiet qualitativ wertvoller 
wird, wenn die Nutzungsdichte steigt. Das drit-
te wichtige Anliegen für eine Utopie, das sich – 
weil wir ja Gott sei Dank keine Stadtdiktatur 
sind – nicht leicht umsetzen lässt, sind Fragen 
zu Verkehr und Energie. Beides Anliegen, wo 
jetzt Bewegung hineingekommen ist. Zum Ver-
hältnis Wiens zu seinem Umland: Je mehr Wien 
wächst, umso teurer werden die Wohnungen. 
Viele Menschen finden in Wien keine adäqua-
te Wohnung, und sie weichen daher ins Um-
land aus. Kindgerechtes Wohnen und Grün-
land sollten auch in Wien möglich sein. Ich gehe 
davon aus, dass sowohl Wien als auch sein Um-
land wachsen werden, dadurch wird auch das 
Verkehrsproblem anwachsen. 

Wir erleben eine Beschleunigung auf allen 
Ebenen. Das Einzige, was sich nicht beschleu-
nigt, sind die Stadtplanung und das Bauen. 
Heute liegen etwa fünf Jahre zwischen Planung 
und tatsächlichem Bezug. 

derPlan: 
Die beschriebene Unplanbarkeit ist einerseits 
nachvollziehbar, aber auch irritierend. Frei-
lich können wir nicht wissen, wie wir in drei-
ßig Jahren leben werden. Heißt dass, dass wir 
vollkommen steuerlos in die Zukunft gehen? 
Oder gibt es doch Punkte, die durch den Stadt-
entwicklungsplan verankert werden können 
und sollten?

Helmut Hiess: 
Es ist Aufgabe der Politik, Visionen zu haben 
und deren Realisierung zu verantworten. Das 
Neue an der jetzigen Politik ist, dass Zivilge-
sellschaften und deren Vertreterorganisatio-
nen eingeladen werden, an diesem Findungs-
prozess teilzunehmen. Wichtig erscheint mir 
in dem Zusammenhang die Klärung der Rolle 
der Kammer in diesem Prozess. 

Die Ziviltechniker befinden sich in einer 
Doppelrolle. Sie sollen die Planung mittragen, 
sind aber andererseits meist schon in die aktu-
elle Umsetzung mit eingebunden. Handelt es 
sich bei der Rolle lediglich um gegenseitige In-
formation, um einen Konsultationsprozess, wo 
eine konkrete Sichtweise oder Meinung abge-
fragt wird, oder soll eine Planung mitgetragen 
werden? Was wir einbringen können, ist eine 
evidenzbasierte Entscheidungsfindung. Bei 
diesem komplexen Prozess geht es schon auch 
um eine Verständnisermöglichung oder viel-
leicht sogar eine Komplexreduzierungsfunk-
tion. Es geht dabei darum, Steuerungsinstru-
mente bei unsicherer Entwicklung zu finden 
und diese auch anwendbar zu machen. Wenn 
Wien um die Größe der Stadt Graz wächst, 
dann können wir ruhigen Gewissens von ei-
ner neuen Gründerzeit sprechen. Damals gab 
es einen Flächenbedarf von etwa zehn Quad-
ratmeter Bauland pro Person. Heute sind wir 
bei etwa 30 bis 40 Quadratmeter. Daher stellt 
sich nicht die Frage: Stadt oder Umland und 
Stadtverdichtung oder Stadterweiterung, son-
dern immer und. 

Emrich: 
Ich glaube, dass es wichtig ist, auch die Meta-
ebene mitzudenken. Es gibt ja das Bild von der 
hilfreichen Fee, die einem drei Wünsche erfüllt. 
Der dritte Wunsch beinhaltet dann jeweils den 
Wunsch nach drei weiteren Wünschen. Wir ha-
ben 1999 eine Studie erstellt, in der das Cine-
plex-Desaster vorausgesagt wurde. Nach drei 
Jahren ist das Gebäude in Betrieb gegangen. In 
unserer Rentabilität gingen wir von drei Vari-
anten aus – pessimistisch, realistisch und op-
timistisch. Die schlechteste Variante ist voll- 
inhaltlich eingetreten. 

derPlan: 
Wie stellt sich die Stadt nun die Mitwirkung 
vor? Geht es nur um einen inhaltlichen Input 
oder auch um eine Mithilfe bei der Entschei-
dung? 

Chorherr: 
Beim STEP handelt es sich um eine „Mitent-
scheidung mittels Dialog“. Die politische Ent-
scheidung darüber fällt im Gemeinderat, also 
derzeit durch die Vertreter der roten und grü-
nen Fraktion. Wir begeben uns also mit gro-
ßen, offenen Ohren in diverse Dialoge. Aller-
dings nicht nur mit Ohren, sondern auch mit 
Thesen. Das Wesen eines Dialogs ist, dass man 
aus ihm gescheiter herausgeht. Ich halte es 
für ein demokratiepolitisches Missverständ-
nis, dass man über ein Ergebnis einfach mit Ja 

lungsvorhaben, die sich aus Visionen ergeben 
haben, so gut wie nicht vernetzt waren, sondern 
eher als „Stand-alone-Vorhaben“ umgesetzt 
wurden. Eine Gesamtstrategie und differen-
zierte Generalplanungen sind selten. Speziel-
le Bereiche, die sich später dadurch auch leich-
ter vermarkten lassen, sind meist nicht präzise 
herausgearbeitet. 

In Zeiten begrenzter Ressourcen gilt es ef-
fiziente Verbesserungen herbeizuführen. Es 
gibt keine Vereinbarungen und Rahmenbe-
dingungen zum Wachstum der Stadt und des 
Umlandes. Die Gemeinden im Umland sind 
heute infrastrukturmäßig gut an die Stadt an-
gebunden. Ist es ein Anliegen der Verdichtung, 
dass es zu einem raschen Austausch der Bau-
substanz kommen soll? Wollen wir einen Aus-
tausch der Bevölkerungsteile? Riskieren wir 
Unzufriedenheit in Quartieren, die neu entwi-
ckelt werden? Soll in diesen nachhaltig und zu-
frieden gewohnt werden? Dazu gehören auch 
Fragen der erzwungenen Mobilität – müssen 
Menschen, die im Umland leben, zwingend in 
die Stadt zur Arbeit fahren? Schaffen wir mo-
nofunktionale Quartiere, um dem täglichen 
Pendeln entgegenzuwirken? Auch auf das „en-
den wollende“ Verkehrssystem von Wien ist zu  
achten. 

derPlan: 
Könnte man sagen, dass es keine verbindliche 
Strategie gibt, auf die man sich als Fachmann, 
als Fachfrau stützen könnte? 

Sne Veselinovic: 
Wir als Architektinnen und Architekten finden, 
dass vor allem ein fachlicher Diskurs stattfin-
den sollte. Wenn ich mir allerdings den Zeitrah-
men ansehe, dann greift das Wort „Vision“ zu 
kurz, ich würde hier eher von „Utopie“ spre-
chen. Ich finde, dass man sich langfristige Zie-
le setzen sollte, um dann zu Visionen zu kom-
men. Ich sehe die Anliegen des STEP und der 
Diskussion zu ihnen eher als zeitliches Problem. 
Wenn wir schon einen STEP 2025 entwickeln, 
dann müssten wir uns schon ausreichend Zeit 
für seine Erstellung nehmen. Im Moment sind 
wir zwar involviert, doch reicht das, um einen 
Rahmen zu entwickeln, in dem Visionen reali-
siert werden können? Dieser STEP sollte ja auch 
die Möglichkeit bieten, im Dialog prozesshaft 
Projekte auf breiter Basis umzusetzen. Auch 
das Anliegen des Zielraumes fehlt mir. Wir ge-
hen immer nur von der Jetztsituation aus und 
können nicht wissen, wie die Situation in eini-
gen Jahren aussehen wird. Allerdings können 
wir uns der Frage zuwenden, welche Werkzeu-
ge zum Umsetzen der Visionen implementiert 
werden müssten und wie deren Umsetzung 
über den politischen Alltag und die wechseln-
den Verhältnisse sichergestellt werden kann. 

derPlan: 
Wie ist das mit der zeitlichen Frage beim STEP? 
Gibt es darüber hinaus klare Positionen zum 
Thema Stadt/Umland bzw. zur Frage der Mo-
bilität? „Wien wächst, aber wie?“ war kürzlich 
in einer Stadtzeitung zu lesen. Müssen wir auf 
alles vorbereitet sein?

Chorherr: 
Allgemein mag das Jahr 2025 noch weit ent-
fernt sein – für die Stadtplanung ist es das si-
cher nicht! Wenn wir vom STEP 2025 sprechen, 
so sprechen wir nicht vom Jahr 2025, sondern 
von Strukturen, die ihrerseits wieder etwa 
fünfzig bis sechzig Jahre andauern. Das Einzi-
ge, was wir für diese Periode vorhersagen kön-
nen, ist, dass wir nichts fix vorhersagen können. 
Wir müssen auf völlig Unerwartetes vorberei-
tet sein. Wir können Unvorhergesehenes nicht 
prognostizieren. Daher benötigen wir Struktu-
ren, die auf unterschiedliche Veränderungen 
offen und flexibel reagieren können. Dagegen 
sind heute viele Entwicklungen zu rigid. Das 
betrifft nicht nur die Stadtentwicklung, son-
dern auch Normen und Investitionen. Das Star-
ke an der Gründerzeit war, dass diese Struktur 
heute noch immer funktioniert. Für mich gilt 
es also, Strukturen zu schaffen, die ein Höchst-
maß an Offenheit, Umnutzbarkeit und Leben-
digkeit besitzen, ebenso Dichte und Nachhal-
tigkeit.

Es erscheint mir auch wichtig, zwischen 
Dichte und Bebauungsdichte zu differenzie-
ren. Wenn ich etwa zwei Millionen Menschen 
in der Stadt unterbringen möchte, so wird dies 
auch mit Bebauungsdichte etwas zu tun haben. 
Ich denke in diesem Zusammenhang an Nut- •

Die Mitglieder der Kammer 
sind eingeladen, ihr Know-how 
und ihre Expertise in den 
Stadtentwicklungsplan 2025 
einzubringen. Prozesse und 
Instrumente zur verbindlichen 
Umsetzung von Lösungen 
stehen auf dem Wunschzettel 
an Verwaltung und Politik.

„Das Einzige, was wir für diese 
Periode vorhersagen können, 
ist, dass wir nichts fix vorher-
sagen können. Wir müssen auf 
völlig Unerwartetes vorbereitet 
sein. Wir können Unvorher-
gesehenes nicht prognostizieren. 
Daher benötigen wir Strukturen, 
die auf unterschiedliche 
Veränderungen offen und 
flexibel reagieren können.“
Christoph Chorherr
— 
— 

„Die Ziviltechniker befinden sich 
in einer Doppelrolle. Sie sollen 
die Planung mittragen, sind aber 
andererseits meist schon in die 
aktuelle Umsetzung mit einge-
bunden. Handelt es sich bei der 
Rolle lediglich um gegenseitige 
Information, um einen Konsul-
tationsprozess, wo eine konkrete 
Sichtweise oder Meinung 
abgefragt wird, oder soll eine 
Planung mitgetragen werden?“
Helmut Hiess
— 
— 
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oder Nein abstimmt. Oft hat es im Vorfeld ei-
nen Diskurs über viele verschiedene Interessen 
gegeben. Hier sollte es meines Erachtens eine 
Meinung darüber geben, warum etwas abge-
lehnt oder angenommen wurde. Wenige wer-
den dann das Gefühl haben, dass dieser Dia-
log zu nichts geführt hat, anders als bei einer 
Ja-oder-Nein-Abstimmung. Das rasche Wachs-
tum von etwa 26.000 Menschen ist jetzt schon 
schwer handhabbar. Bei der Bodenfrage bei-
spielsweise verdienen wenige, die Lasten müs-
sen aber von der Allgemeinheit getragen wer-
den. Die Niederlande und Deutschland haben 
dafür brauchbare Modelle entwickelt. Wir ver-
suchen auf den Regierungspartner einzuwir-
ken, dass die Grundstücke nicht verkauft wer-
den, sondern dass Baurechte vergeben werden, 
so wie das die katholische Kirche von jeher ge-
macht hat. 

Die riesigen Flächen von Bahnhöfen und 
Brachen, Shoppingcentern samt Parkplätzen 
im Erdgeschoss, Einfamilienhäusern mit Park-
plätzen daneben, überdimensionierten riesigen 
Straßenflächen sind weder ökologisch noch 
nutzungsgemischt. Hier überlegt man gemein-
sam mit dem Handel, wie Stadtteile neu genutzt 
werden können. Das Gewerbegebiet Stadlau 
oder Donaustadt wird am Europan-Wettbe-
werb teilnehmen, dessen Ergebnisse Entwick-
lungen aufzeigen, wie diese in dreißig Jahren 
aussehen könnten. Die spannende Frage ist da-
bei, wie Instrumente gefunden werden können, 
die die Entwicklung beeinflussen können, wie 
Brachflächen in zwanzig Jahren genutzt wer-
den können. 

derPlan: 
Transformationsprozesse mit einer Laufzeit 
von fünfundzwanzig Jahren! Das ist eine lan-
ge Zeitspanne. Können wir in diesem Setting 
überhaupt eine qualitativ so anspruchsvolle 
Aufgabe lösen?

Stelzhammer: 
Als Berufsvertretung agieren wir in einer Dop-
pelrolle. Einerseits versuchen wir für unsere 
Mitglieder die Rahmenbedingungen zu hal-
ten bzw. zu verbessern. Es reicht gewiss nicht, 
bei diesem Thema die Berufswünsche unserer 
Mitglieder zu deponieren. Allerdings müssen 
wir uns auch abgrenzen. Wenn wir uns dem 
Thema Nachverdichtung versus Stadterweite-
rung zuwenden, so sehe ich darin eine Chan-
ce, stärkere, qualitativere Analysen über beste-
hende Strukturen zu legen und sich dabei der 
eingerichteten Experten- und Fachkreise zu 
bedienen. Der erste davon heißt wahrschein-
lich nicht zufällig „Bestandsentwicklung und 
Management“. Was heißt das? Es gilt all das, 
was wir heute schon erwähnt haben, von der 
Analyse der Entwicklungsstrukturen, der Be-
bauungsstrukturen, der Infrastruktur, der so-
zialen Bevölkerungsstruktur, Mobilitätsstruk-
tur, IV, UV etc. Meines Erachtens fehlt diese 
Analyse in weiten Teilen der Stadt. Ich glaube 
auch nicht, dass das bis 2014 zu bewerkstelli-
gen ist. Man kann diese Themen nur anreißen. 
Das Argument, dass die Ressourcen erschöpft 
sind, kann ich nicht gelten lassen. Wenn Sie sich 
umsehen, dann merken Sie, dass die Struktu-
ren hier jene von 1900 sind, die noch lange 
halten werden. Es genügt nicht, nur von Stadt-
erweiterung zu sprechen. Viele Bereiche die-
ser Stadt haben falsche Nutzungen. Wenn ich 
das jetzt nicht erkenne, dann brauche ich auch 
nicht über einen Umsetzungsapparat zu spre-
chen. Nachhaltigkeit im Objektbau ist um eini-
ges leichter als im städtischen Bereich. Innova-
tiv und nachhaltig kann etwas nur sein, wenn 
es in die richtige Zielrichtung geht. Auch wenn 
wir die Probleme von 2025 noch nicht kennen, 
so können wir doch analysieren, welche Proble-
me wir jetzt haben. Ich würde mich schon freu-
en, wenn unsere Mitglieder an den von der MA 
18 ausgeschriebenen Fachgesprächen teilneh-
men dürften. Das verstehe ich unter Subsum-
tion von Standespolitik und Wissensstand. Der 
Zeitpunkt, sich etwa mit dem Stadtkern zu be-
schäftigen, war noch nie so günstig wie gerade 
jetzt. Wenn wir jetzt nichts tun, dann wird auch 
2025 ungenutzt verstreichen. Es gilt nachzuver-
dichten und infrastrukturell erschlossene Lö-
cher an der Peripherie zu schließen. Der Speck-
gürtel muss heruntergefahren werden. 

derPlan: 
Das klingt nach einer Gesamtstrategie, aber 
muss der STEP dafür nicht verbindlicher wer-
den? 

Veselinovic: 
Vielleicht könnte man die Prozesssteuerung 
genauer definieren. Gleichzeitig muss man 
der Vollständigkeit halber erwähnen, dass wir 
hierzu als Kammermitglieder nicht eingeladen 
sind. Da wir über gefragte Qualifikationen in 
diesem Bereich verfügen, finde ich, dass wir 
auch bei diesem Teil des Prozesses mitdenken 
dürfen sollten. In welchem Ausmaß sollte der 
STEP für verbindlich erklärt werden? Wir ha-
ben etwa in der Bauordnung genau beschrieben, 
was ein Flächenwidmungsplan, was ein Bebau-
ungsplan etc. ist. 

Wo aber bleibt die Rückkoppelung zum 
STEP? Man müsste ein Instrument schaffen, 
um offener, flexibler mit den Anliegen umge-
hen zu können. Diese Wechselwirkung zwi-
schen den beiden Bereichen fehlt: den STEP als 
Instrument gewinnen, damit wir die auftreten-
den Anliegen rascher und flexibler lösen kön-
nen. Letztlich geht es dabei auch um die Frage 
des sozialen Friedens. 

derPlan: 
Leistbarer Wohnraum und soziale Sicherheit 
sind wichtige Parameter für den sozialen Frie-
den. 

Emrich: 
Ich möchte auf einen weiteren rechtlichen As-
pekt hinweisen. So hat der Verfassungsgerichts-
hof etwa in Niederösterreich einen Teil der Flä-
chenwidmungsplanung aufgehoben, weil die 
dafür notwendige Grundlagenforschung ge-
fehlt hat. Vermutlich wird dieser Aspekt in 
Bälde auch für Wien relevant werden. In Wien 
fehlt dieser Bereich in der Bauordnung gänz-
lich. Funktionell würden aber viele Pläne einer 
genauen Prüfung nicht standhalten. Die Mehr-
stufigkeit, die heute verlangt wird, könnte auch 
über diese „Ecke“ hereingebracht werden. Eine 
Beschäftigung mit der Verbindlichkeit von Pla-
nung könnte sich schon auszahlen. 

Veselinovic: 
Wir erhalten als Stadtnachhaltigkeitsausschuss 
der Kammer die Bebauungspläne im Rotdruck, 
also ganz am Ende des Planungsprozesses. Wie 
können wir mitwirken, wenn wir nicht früher 
eingebunden sind?

Stelzhammer: 
Ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass 
wir in Zukunft zu einem früheren Zeitpunkt 
eingebunden werden sollten. 

derPlan: 
Wir können also sagen, dass der STEP ein un-
verbindliches Dokument der MA 18 ist? Gibt es 
Ansätze zur Lösung des Missing Link zwischen 
STEP und Flächenwidmungsplan? Könnte dies 
etwa in Form einer Beschreibung einer mehr-
stufig geplanten Stadtentwicklung sein, die über 
eine gewisse Flexibilität verfügt? 

Chorherr: 
Aus unserer Sicht wäre genau dieser Schritt 
erwünscht. Ich meine hier etwa den Master-
plan Glacis, in dem bestimmte räumliche Ent-
wicklungen gewünscht sind. Aus genau diesem 
Grund führen wir diese Gespräche, um heraus-
zufinden, was gewünscht wird. Manchmal fra-
ge ich mich, ob Teile der Planung nicht schon 
überreguliert sind. Bringen die UVP eigentlich 
das, wofür sie geplant waren? Oft verunmögli-
chen sie Projekte – beschäftigen viele Berater 
und bringen nicht das, was sie eigentlich brin-
gen sollten. Ich warne vor dem Ruf nach mehr 
Gesetzen und Regulierungen, die uns inflexi-
bel machen. 

derPlan: 
Es geht hierbei nicht um mehr Regelungen, son-
dern um mehr Rechtssicherheit, wie sie etwa im 
Stufenbau der Rechtsordnung geregelt ist. 

Emrich:
Wenn ich zum Beispiel an den Masterplan Ver-
kehr denke, merke ich, dass er etwa auf der Be-
zirksebene von der Verkehrskommission nicht 
umgesetzt wird. 

Veselinovic: 
Wenn man sich die Gesetze ansieht, dann fragt 
man sich schon, warum man nicht das be-
kommt, was seitens der Stadt eigentlich nut-
zungsmäßig gewünscht wird. All das, was 
wunschgemäß herangetragen wird, wird oft 
nicht erfüllt, weil entsprechende Verträge feh-
len. Mit den derzeitigen Instrumenten sind vie-
le Anliegen nicht darstellbar. Privatrechtliche 
Verträge wären hier flexibler und zielführen-
der. Könnte etwa der STEP verbindlicher gestal-
tet werden, aber ein höheres Maß an Flexibili-
tät zulassen? 

Stelzhammer: 
Meine Lösung würde so aussehen: statt die Er-
stellung des STEP durch die MA 18 mit anschlie-
ßender Absegnung durch den Gemeinderat 
und Schubladisierung und Flächenwidmungs-
planänderungen durch die MA 21 mit an-
schließender Absegnung ebenfalls durch den 
Gemeinderat den STEP der Stabsstelle zu über-
antworten. Sie könnte die erste Metaebene und 
Verbindungsstelle zu den Dezernaten sein. In 
dieser Stabsstelle sind ja die Leiter und Leite-
rinnen der Dezernate vertreten. Warum sollten 
unter dieser Stabsstelle nicht verbindliche Pla-
nungsgrundsätze und Umsetzungsverpflich-
tungen des STEP angesiedelt sein? Und warum 
sollten wir als Fachleute nicht dabei sein? Der 
Fachbeirat segnet ja auch bloß Konzepte und 
halbe oder ganze Umwidmungen ab. Hier soll-
te meines Erachtens der STEP 2025 verankert 
werden. Eine der Zielvorgaben für diese Stabs-
stelle ist es, dass es keine Trennung zwischen 
Stadtteilgestaltung und Widmung geben soll. 

Chorherr: 
Das soeben Gesagte bestätigt, dass wir auf ei-
nem richtigen Weg sind. In einem habsburgisch 
geprägten Land bedarf alles einer gewissen Be-
harrlichkeit. Wir erreichen damit, Step bei Step, 
dass der STEP eine höhere Relevanz bekommt. 
Wenn ich die unsichere Zukunft beschrieben 
habe, dann habe ich damit auch die Umnutz-
barkeit gemeint. Die wird in drei Jahren genau-
so gegeben sein wie in dreißig Jahren. Grund-
nutzungen wird es immer geben, so wie es sie 
schon vor vielen Jahren gegeben hat. Große Ent-
scheidungen gibt es gerade im Bereich der Inf-
rastruktur. Wir wollen aber auch, dass etwa bei 
Ausschreibungen von Bürokomplexen auch de-
ren Umnutzung mit ausgeschrieben wird. Trotz 
Unsicherheiten haben wir klare Zielvorstellun-
gen und Visionen. 

derPlan: 
Wir haben einen weiten Bogen von Utopien bis 
zur Umnutzung einzelner Räume gespannt. 
Aber das ist es ja auch, was Stadtplanung für uns 
Ziviltechniker bedeutet. Ich bitte nun auch die 
anderen Teilnehmer um ihr Schlusswort. 

Veselinovic: 
Ich wünsche mir darüber hinaus auch noch eine 
stärkere qualitative Berücksichtigung von so-
zialen Bereichen in der zukünftigen Stadtent-
wicklung!

Emrich: 
Wir jammern auf sehr hohem Niveau. Die 
Stadtplanung in Wien ist schon sehr qualitäts-
bewusst. 

Hiess: 
Für mich ist der Ansatz des STEP durchaus pro-
gressiv. Es geht dabei nicht nur um Visionen, 
sondern auch um Positionen und Prozesse. Da 
zu intervenieren, sehe ich als Teil unserer Auf-
gabe. Es gilt innovativ und kreativ zu sein, um 
über die Bestandsveränderung hinaus zu trag-
baren Lösungen zu kommen. 

Stelzhammer: 
Wir sollten über Bebauungsstrukturen aus 
dem vorvorigen Jahrhundert nachdenken. Ma-
chen wir nicht den Fehler, dass wir jede Bau- 
lücke verbauen. Besinnen wir uns etwa des Wie-
ner Blocks. Würden wir heute, ehrlich gesagt, 
noch eine Stadtentwicklung an der Peripherie 
wie in Aspern wollen? Die U-Bahn braucht As-
pern, könnte man sagen! Wien ist nicht zufällig 
im Ranking um die Lebensqualität so weit vor-
ne – und die gilt es doch auch in Zukunft un-
ter wechselnden Rahmenbedingungen zu be-
wahren. Ich persönlich wünsche mir, dass das 
gute Einvernehmen mit der Politik und der Ver-
waltung anhalten möge. Und wir werden sehen, 
dass der STEP 2025 ein sehr gutes Ergebnis zei-
tigen wird.
—
Moderation: Bernhard Sommer
—
—

•

„Allerdings können wir uns 
der Frage zuwenden, welche 
Werkzeuge zum Umsetzen 
der Visionen implementiert 
werden müssten und wie deren 
Umsetzung über den politischen 
Alltag und die wechselnden 
Verhältnisse sichergestellt 
werden kann.“
Sne Veselinovic
— 
— 

„In Zeiten begrenzter Ressourcen 
gilt es effiziente Verbesserungen 
herbeizuführen. Es gibt keine 
Vereinbarungen und Rahmen-
bedingungen zum Wachstum 
der Stadt und des Umlandes.“
Hans Emrich
— 
— 

„Ich persönlich wünsche mir, 
dass das gute Einvernehmen 
mit der Politik und der 
Verwaltung anhalten möge. 
Und wir werden sehen, dass 
der STEP 2025 ein sehr gutes 
Ergebnis zeitigen wird.“
Walter Stelzhammer
— 
— 
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Baukosten

Planer und Bauherren werden für das wirt-
schaftliche Scheitern von Projekten an den 
Pranger gestellt. Leider wird nie sachlich hin-
terfragt, wie Kostenplanungsarbeit eigentlich 
funktioniert.

Planung ist eine nonverbale Kultur-
leistung, daher fällt Planern die verbale Be-
schreibung ihrer Arbeit besonders schwer. 
Diese Sprachlosigkeit, kombiniert mit oft 
übersteigerten Erwartungshaltungen der Auf-
traggeber und der Fiktion, „Technik an sich sei 
berechenbar“, offenbart ein Dilemma. Denn 
es wird übersehen, dass die Fachbereiche 
•  Kosten eher den Wirtschaftswissenschaf-
ten angehören und wesentlich vom Preiswett-
bewerb, im Einzelfall jedoch von einer Art 
Spot-Markt geprägt sind und
•  Termine zwar ein technisches Werkzeug 
darstellen, inhaltlich aber eher den Sozial-
wissenschaften (Interaktionen) zuzurechnen 
sind und damit nicht unbedingt naturwissen-
schaftlichen Regeln folgen.

Da Bauprojekte in der realen Welt statt-
finden, müssen noch weitere unwissenschaft-
liche Faktoren bedacht werden: 
•  Jedes Projekt wird nur einmal geplant (d. h., 
es ist schwer, Wissen aufzubauen),
•  der Planer hat keine echte eigenständige 
Handlungsvollmacht, 
•  der Planer hat oft keinen Einfluss auf die 
Auswahl der Fachplaner, 
•  der Planer hat keinen Einfluss auf die „Aus-
wahl“ der Firmen, die nach dem Zufallsprin-
zip als Billigstbieter ins Projekt kommen.

Wie organisiert man die Planungsarbeit 
an einem Bauprojekt?

Die Planungsbeteiligten erbringen ihre Leis-
tungen entweder parallel und/oder zeitver-
setzt in aufeinander aufbauenden Planungs-
beiträgen und Phasen. Diese ergänzen und 
verdichten sich zu einer ausführungsreifen 
Planung und einem realisierbaren Projekt.

Die „Bestellung“ des Auftraggebers (AG) 
ist zunächst eine Bedarfsbeschreibung, die in 
der Vorplanung (Wettbewerb) versuchsweise 
umgesetzt wird. Dabei können unterschiedli-
che und alternative Überlegungen diskutiert 
werden, es kann aber auch gleich beim ersten 
Versuch passen. Auf dieser Basis hat der AG 

„seine“ passendste Lösung „freizugeben“, auf 
dieser Basis wird weitergearbeitet.

Wenn also die Vorplanung (nur) eine pro-
beweise Darstellung ist, so sind auch Kosten 
und Termine zunächst Arbeitshypothesen, 
die interaktiv verfeinert werden müssen. Da-
bei ist die Mitwirkung des Auftraggebers  eine 
zwingende Notwendigkeit. 

Wie gut können Kosten berechnet werden?

Die DIN 276 äußert sich nicht zur Treff- 
sicherheit einer Kostenschätzung oder Kos-
tenberechnung. In ihrer Auslegung entsteht 
dabei die Fiktion einer hohen Genauigkeit, 
ohne den Prognosecharakter dieser Arbeit zu 
berücksichtigen.

Die ÖN 1801-1 erkennt den Prognosesta-
tus an und fängt mit der Kgr. 900 Reserven 
die zwangsläufigen Unschärfen auf.  Wie un-
scharf ist nun eine Kostenberechnung zum 
Entwurf?
•  Planungstiefe: Die Bearbeitungstiefe von 
Vorentwurf und Entwurf zusammen beträgt 

30 Prozent der Gesamtleistung des Objekt-
planers. Auf Basis dieser Bearbeitungstiefe 
ist eine (abschließende) Prognose der Kosten 
(ohne Reserven) ziemlich gewagt.
•  Kostendaten: Auftraggeber und Planer 
können zum Zeitpunkt von Kostenschätzung 
oder Kostenberechnung nur auf Statistiken 
zurückgreifen, mit der die Kosten (=Preise!) 
abgeschlossener Projekte dokumentiert wur-
den. Preise für Bauprojekte werden jedoch 
mehrere Monate/Jahre nach den LPH 2+3 
kalkuliert.

Nach der Kosten„berechnung“ werden 
noch weitere 70 Prozent Planerleistungen er-
bracht. Wieso sollten diese Arbeiten die Kos-
ten nicht mehr verändern?

Der Markt wird zum Zeitpunkt der Ver-
gaben andere Beschäftigungsverhältnisse, an-
dere Wettbewerbserfordernisse oder Engpässe 
haben. Der Markt bestimmt die Preise lange 
nach dem Budgetbeschluss, mit dem der AG 
glaubte, seine Kosten festgelegt zu haben. 

Sobald die eigenen Interessen betroffen 
sind, verdrängen viele, dass Marktwirtschaft 
das freie Spiel von Angebot und Nachfrage 
darstellt, und meinen, dass Kosten (Preise) in 
ihrem Sinn „geplant“ werden könnten. Vie-
len Auftraggebern ist diese Marktabhängig-
keit nicht bewusst. 

Wir brauchen daher dringend Aufklä-
rung zu den Möglichkeiten der Planer, vor al-
lem aber zur Unmöglichkeit, Preise lange vor 
dem Anstoßen des Marktes exakt vorherzu-
sagen. Planer haben keinen Durchgriff auf die 
Preisgestaltung der Firmen.

Was kann beeinflusst werden?

Planer und Bauherren können im Kostendrei-
eck nur zwei Parameter selbst (gemeinsam) 
bestimmen:
•  Qualitäten, definiert durch Materialien 
oder durch technische Anforderungen, und
•  Quantitäten, Gebäudegröße, Abmessun-
gen, Verteilung der Materialien.

Was die Qualität in der Quantität dann 
kostet, bestimmt der Markt. Vollkommen un-
beeindruckt von den Vorstellungen des Auf-
traggebers. 

Prognose(un)schärfe, Risikobereitschaft 

Jede Prognose projiziert historisch gewonnene 
Erkenntnisse auf zukünftige Entwicklungen. 
Das Risiko einer Abweichung ist immanent. 

Auch bei Baukostenprognosen ist daher 
die Frage zu stellen, mit welcher Sicherheit das 
Ergebnis der Prognose eintreten soll. Die Ri-
sikobereitschaft des AG ist die erste und we-
sentliche Frage zur konkreten Beschreibung 
der Projekt(kosten)ziele. 

Kostenplanung ist angewandte Prognose- 
rechnung. Basis der Kostenplanung bilden 
Kennwerte ausgewerteter Projekte. Bei An-
wendung dieses Datenmaterials hat der Pla-
ner sachverständig die Relevanz der dort ab-
gebildeten Werte zu „prüfen“: 
•  Wodurch unterscheidet sich das aktuelle 
Projekt von dem Projekt, das die Kennwerte 
liefert?
•  Welche Einflussfaktoren sind berücksich-
tigt? 
•  Welcher Abweichungsfaktor ist zu wählen, 
um die Projektparameter ausreichend anzu-
passen? 

•  Wie sicher soll das Ergebnis der Kostenpro-
gnose sein? 
Wie lassen sich Prognose(un)schärfen weiter 
eingrenzen? Durch:
•  Reduktion der interaktiven Mitarbeit des 
AG/der Nutzer. Dezidiert festlegen: „Das ist 
der Plan, jetzt wird nichts mehr angepasst, 
auch wenn es der Nutzer will“, 
•  Reduktion der ästhetischen/technischen 
Konfigurationsarbeit? als Planer akzeptieren, 

„das ist der Plan, jetzt wird nichts mehr geän-
dert, auch wenn die neue Idee schöner und 
besser sein könnte“, 
•  Vorziehen von Entscheidungen (vertiefte 
Kostenschätzung bzw. Kostenberechnung), 
also mehr Input in den frühen Planungspha-
sen, 
•  Rücknahme der (technischen) Festlegun-
gen zu einzelnen gefundenen Lösungen, um 
kalkulatorische Handlungsspielräume frei-
zugeben,
•  mit zunehmender Planungssicherheit Re-
servekostenanteile (die die noch diffusen Pla-
nungsteile absichern) in die Projektkosten 
umbuchen, 
•  Änderung des Planungsprozesses von „cost 
to design“ auf „design to cost“, was mit paral-
lel zu bearbeitenden Alternativuntersuchun-
gen verbunden ist und deutlich erhöhte Pla-
nungskosten verursacht.

Werkvertragsrecht — 
Beschaffungsvereinbarung 

Versuchen Auftraggeber Kostenrisiken auf 
ihre Planer abzuwälzen, ist auf vertraglicher 
Ebene größte Vorsicht geboten. Der juristi-
sche Kernbegriff lautet „Beschaffungsverein-
barung“. Vorgaben des Auftraggebers könnten 
als „vereinbarte Beschaffenheit“ interpretiert 
werden – womit der Planer in die missliche 
Lage kommt, für Überschreitungen der Pro-
jektkosten zu haften. Diese Rechtsansicht 
missachtet die Lebenswirklichkeit:
•  Alle wirtschaftlichen Darstellungen legen 
klar, dass die Kosten eines Projekts bis zur 
Kostenfeststellung nur als Prognosemodelle 
betrachtet werden können. Das Wesen jeder 
Prognose ist die Unsicherheit ihres Eintreffens. 
Dazu kommt, dass die Preise von Bietern 
gemacht werden, die der Planer nicht kennt, 
nicht beeinflussen kann und auch nicht soll. 

Wird ja gerade das freie Zustandekom-
men der Preise als Beweis dafür genommen, 
dass es sich so um die wirtschaftlichsten und 
richtigsten Preise handeln muss. 
•  Es braucht schon ein erhebliches Maß an 
Unverständnis und Ignoranz gegenüber un-
serem aktuellen Wirtschaftssystem, hier Ga-
rantiemöglichkeiten der Planer auch nur zu 
vermuten.

Logische Konsequenz: Wenn Kosten- und 
Terminarbeit „besser“ werden soll, ist auch der 
Ressourceneinsatz zu verbessern, nicht aber 
der Wert der Planeraufträge im Preiswettbe-
werb auf ein immer prekäreres Maß zu mi-
nimieren.  
—
Hans Lechner
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Architekt
—
Die Langfassung des Textes ist Teil eines Fachbuchs, 

„vertiefte Kostenplanung+kontrolle“, erschienen bei
verlag.pmtools.eu

Explodierende Kosten, 
Fehl(?)planungen — 
Großprojekte sind 
beliebtes Terrain für 
mediales Planer-Bashing. 
Ist das gerechtfertigt?  

Toleranz bei professioneller Kostenplanung

Kostenrahmen ± 20 %

Kostenschätzung ± 15 %

Kostenberechnung ± 5 %

Kostenanschlag ± 3 %

Kostenrahmen ± 40 %

Kostenschätzung ± 30 %

Kostenberechnung ± 20 %

Kostenanschlag ± 10 %

Dreieck der Kosten

Qualitäten Quantitäten

Handlungsspielraum Bauherr und Planer

KostenOberste Priorität: Fixkosten

Planer 
sollen 
für 
Kosten 
haften,  
obwohl
der
Markt
die 
Preise
macht? 

—

Preise bestimmt der Markt
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—
Bis Mitte der 1980er Jahre hatte sich Wien im-
mer mehr von der Donau weg nach Süden ent-
wickelt, sodass die Innenstadt zunehmend aus 
der Mitte des Stadtkörpers rückte und die Ver-
kehrswege im Südraum bald an ihre Kapazi-
tätsgrenzen zu stoßen schienen. Spätestens mit 
der Ostöffnung und dem erwarteten Wachstum 
Wiens galt als neue Losung der Planungspolitik 
daher „Wien an die Donau!“ – zumal diesseits 
wie jenseits des Flusses große Entwicklungs- 
potentiale schlummerten.

Ihre Erschließung durch leistungsfähi-
ge Straßen und U-Bahnen, die Nähe zur In-
nenstadt sowie die attraktive Lage im Land-
schaftsraum der Donau machten die Standorte 
zu Filetstücken am Wiener Immobilienmarkt. 
Doch anstatt diese Wertigkeit als Chance bezie-
hungsweise Verantwortung zu begreifen und 
die Bauträger zu einem qualitätvollen Städte-
bau unter der Regie eines urbanistischen Ge-
samtkonzepts anzuhalten, überließ das – ab 
der Zeitenwende 1989 zunehmend den Inves-
toren verpflichtete – Rathaus die Stadtentwick-
lung an der Donau den Verwertungsinteressen 
ausgewählter Banken, Versicherungen, Wohn-
baugesellschaften und Bauspekulanten.

Zielgebiet im STEP 05
So entstanden im Wesentlichen großmaßstäb-
liche und monofunktionale Büro-, Wohn- oder 
Handelsbauten mit wenig Bezug zu ihrem Um-
feld oder auch zum öffentlichen Raum, ja in 
manchen Fällen sogar mit ruinösen Auswir-
kungen auf die Umgebung. Insofern kam der 
Stadtentwicklungsplan 2005, der den Donau-
raum als eines der strategischen Zielgebiete der 
Planungspolitik auswies, nicht nur mindestens 
um ein Jahrzehnt zu spät, er entfaltete mangels 
damit verbundener Maßnahmen auch keiner-
lei qualitätssichernde Wirkung.

Begonnen hatte die jüngste Urbanisie-
rung des Donauraums entlang der Verbin-
dung Lassallestraße-Wagramer Straße, die 
nach dem Wunsch der Stadtväter als städte-
bauliche Achse formuliert werden sollte. Für 
den ersten, 700 Meter langen Abschnitt entlang 
der Lassallestraße war gar ein urbaner Bou-
levard mit durchgängiger Geschäftszone zum 
Flanieren vorgesehen. Stattdessen errichteten 
potente Konzerne hier ab 1989 großvolumige 
Büroimmobilien, die sich nach außen hin her-
metisch verschließen und dadurch nicht städ-
tische Straßenräume, sondern reine Verkehrs-
schneisen erzeugen.

Jenseits der Donau wurde knapp zehn Jah-
re später an der geplanten Achse weitergebaut 

– und dabei der zwischenzeitliche Verfall der 
planungspolitischen Integrität augenfällig: 
Insgesamt neun Türme reihen sich auf der lin-
ken Seite der Wagramer Straße in geradezu un-
verantwortlicher städtebaulicher Dichte anein-
ander. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass 
die Grundstücke in Erwartung der in nächster 
Nähe geplanten Weltausstellung 1995 viel zu 
teuer erworben worden waren und nach Plat-
zen der EXPO-Blase bei einer angemessenen 
Verbauung nicht einmal ansatzweise die ge-
wünschte Rendite ermöglicht hätten. So räumte 
die Stadt den Immobilienspekulanten ein völlig 
überzogenes Baurecht ein, das auf Kosten der 
dort Lebenden auch realisiert wurde.

Das beziehungslose Nebeneinander von 
reinen Wohntürmen und reinen Bürotürmen, 

Donauraum

das in Wien gern als „Stadt“ verkauft wird, ist 
auch das Grundprinzip der seit 1995 in Rea-
lisierung begriffenen Donau City. So verwun-
dert es nicht, dass das Flaggschiff der Stadtent-
wicklung im Wiener Donauraum, das einst als 
zweites Zentrum der Stadt propagiert wurde, 
keinerlei Urbanität entfaltet. Auch, weil die ur-
sprünglich geplanten Kultur- und Bildungs-
bauten ausnahmslos fehlen und durch weitere 
Wohn- und Bürobauten ersetzt werden. Auch, 
weil sich die Türme in ihren Sockelzonen – mit 
Duldung der Stadtplanung – vom öffentlichen 
Raum abwenden, anstatt Handel, Dienstleis-
tungen und Gastronomie Platz zu geben. Ob-
wohl diese Art Stadtentwicklung nicht nur öde 
Wohnviertel erzeugt, sondern auch vom Büro-
markt wenig honoriert wird (auch in der Donau 
City steht mancher Wolkenkratzer zu beträcht-
lichen Teilen leer), findet sie ungebrochen Fort-
setzung – gegenwärtig in Gestalt des 220 Me-
ter hohen DC 1.

In vollem Gang ist derzeit die Verbauung 
des Nordbahnhofgeländes, für das laut dem 
städtebaulichen Leitbild von 1994 ein mög-
lichst diversifizierter Nutzungsmix vorgesehen 
war. Akribisch wurde gemäß Masterplan die 
Typologie der angrenzenden Gründerzeitblö-
cke mit ihrer funktionalen Vielfalt weiterent-
wickelt und für jeden Baublock das Verhältnis 
von Wohn-, Büro-, Gewerbe- und Geschäfts-
nutzungen festgelegt, Ladenfronten definiert 
sowie soziale und kulturelle Infrastruktur in-
tegriert. Doch auch hier zeigte sich bei der Um-
setzung durch die privaten Bauträger, dass 
ohne verbindliche Vorgaben und penible Kon-
trolle der öffentlichen Hand jeder Plan Maku-
latur ist. Faktisch errichtete und errichtet je-
der Bauträger nicht das, was das neue Viertel 
bräuchte, sondern das, was er am besten kann: 
Wohnungen oder Büros. Noch in keinem ein-
zigen Fall gelang am Nordbahnhof ein wirklich 
multifunktionales Gebäude.

Manifeste urbanistische Krise
Zu einem Schadensfall für ein gesamtes Vier-
tel wurde das bis vor kurzem noch alles über-
ragende Gebäude im Wiener Donauraum – der 
Millennium Tower, der mit tatkräftiger Unter-
stützung der Baubehörden mit 202 Metern gan-
ze 60 Meter höher wurde als ursprünglich ge-
nehmigt. Der ebenfalls nicht voll vermietete 
Büroturm unmittelbar an der Donau birgt in 
seiner Sockelzone ein Einkaufszentrum mit 
30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche, was 
zur Folge hat, dass die kleinstrukturierte Nah-
versorgung in den umliegenden Geschäftsstra-

Der Verbauung von Wiens 
Waterfront fehlten bisher sowohl 
ein stadträumliches Gesamt-
konzept als auch urbanistischer 
Qualitätsanspruch.

Städtebau à la 
Copa Cagrana 

ßen aufgrund der übermächtigen Konkurrenz 
der „Millennium City“ sukzessive abstirbt.

Wer nun aber denkt, all diese auf sich be-
zogenen, einer qualitätvollen Stadtentwicklung 
zuwiderlaufenden Projekte sind in erster Linie 
auf die Egoismen privater Bauträger zurück-
zuführen, irrt. Die öffentliche Hand als Bau-
herr zeigte im Grunde nicht viel mehr Inter-
esse an der Schaffung neuer urbaner Stadtteile, 
als sie 2004 im Entwicklungsgebiet Prater auf 
150.000 Quadratmetern die neue Wiener Mes-
se – ohne jeden Städtebau- oder Architektur-
wettbewerb, als hermetisch abgeriegelte Insel 
in einer absoluten Gunstlage – realisierte. An 
120 Tagen im Jahr erfüllt der Komplex seine 
Funktion als Fachveranstaltungsort, an zwei 
Dritteln des Jahres aber stellt das Areal quasi 
ein Ödland im Herzen von Wien dar.

Die kontextlose Aneinanderreihung in-
sulärer Projekte kennzeichnet geradezu die 
Waterfront Wiens: Im Anschluss an das Mes-
se-Gelände entsteht gerade der ebenfalls mo-
nofunktionale Campus der Wirtschaftsuni-
versität anstatt einer das Viertel dauerhaft 
belebenden Mischung aus Bildung, Wohnen 
und Arbeiten, Handel und Gastronomie, So-
zialem, Kultur und Freizeit. Daran schließt 
das Büroquartier „Viertel Zwei“ an, und wei-
ter stromabwärts folgen das Einkaufszentrum 

„Stadion Center“, der Büro-Monolith „Catama-
ran“ und das seit Jahren forcierte Großprojekt 

„Marina City“ – allesamt nicht gerade dazu an-
getan, um am Flussufer so etwas wie eine ar-
chitektonische Visitenkarte Wiens abzugeben.

Ob die neuen Verantwortlichen für Wiens 
Planungspolitik zu einem urbanistischen Turn- 
around in der Lage sind, wird vielleicht schon 
der „Stadtentwicklungsplan 2025“ nächstes 
Jahr zeigen – wenn darin der Donauraum bei-
spielsweise als eine Zone definiert werden soll-
te, in der städtebauliche Entscheidungen nicht 
mehr punktuell auf Ebene von Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplänen, sondern in ei-
nem übergeordneten Maßstab fallen. Auf die-
se Weise könnte Wiens Waterfront, wenn schon 
zu keinem Prunkstück mehr, so doch zu einem 
Modellfall für ganz Wien werden – zumal die 
hier zu Tage tretenden Probleme in der gesam-
ten Stadt dieselben sind.
—
Reinhard Seiß 
—
—

Donau City & Co.: Städtebauliche 
Heterogenität offenbart sich als 
Leitmotiv der Verbauung von Wiens 
Waterfront
 

„Die Aneinanderreihung 
insulärer Projekte ist nicht 
gerade dazu angetan, eine 
architektonische Visitenkarte 
Wiens abzugeben.“

Dr. Reinhard Seiß
— 
Stadtplaner, Filmemacher und 
Fachpublizist in Wien, ist Mitglied des 
Beirats für Baukultur im Österreichischen 
Bundeskanzleramt sowie Mitglied der 
Deutschen Akademie für Städtebau und 
Landesplanung.
— 
—

Lesen Sie dazu auch: 
„Hochhaus ohne Fundament“ 
von Maik Novotny auf Seite 16



—
Abseits der Beratung und Kooperation bei 
Wettbewerbsverfahren der öffentlichen 
Hand hat sich in jüngster Zeit ein neues Be-
tätigungsfeld für den Wettbewerbsausschuss 
der Kammer entwickelt. In der Begleitung 
von privaten Investoren im Rahmen gro-
ßer Immobilienentwicklungsprojekte ist 
es durch intensive Verhandlungen bereits 
mehrfach gelungen, „Gutachterverfahren“ 
mit einem abgeschlossenen Kreis von Pla-
nungsbüros in Wettbewerbe mit einer offe-
nen Bewerbungsphase umzuwandeln. 

Da private Auftraggeber nicht den stren-
gen formalen Regeln des Vergaberechts un-
terliegen, ist es in einem hohen Ausmaß 
möglich, durch individuell angepasste Ver-
fahrenskonzepte die Vorstellungen der Auf-
traggeber mit den Berufsinteressen der Pla-
nungsbüros in Einklang zu bringen. So 
wurde beispielsweise für einen Wettbewerb 
der SIGNA eine Kombination von gelade-
nen Büros, deren Teilnahme für die Auftrag-
geberin unverzichtbar war, mit einer allen 
Planungsbüros offenstehenden Bewerber-
stufe geschaffen, in der die Jury fünf wei-
tere Teilnehmer für den Wettbewerb aus-
wählt. Auch andere Abweichungen von den 
sonst im öffentlichen Bereich bestehenden 
vergaberechtlichen Vorgaben wie koopera-
tive Elemente oder Präsentationen, die dem 
Austausch und der Präzisierung der Wettbe-
werbsaufgabe dienen, sind in diesem Kon-
text möglich. Aufgrund dieser Flexibilität 
können die Wünsche der Stadtentwicklung 
nach qualitätvollen Projekten erfüllt werden 
und Win-win-Situationen für alle Beteilig-
ten entstehen. — Karin Rathkolb

Der Blick über die Schulter 
der Behörde ermöglicht, sich 
in ehemals behördeninterne 
Interpretationen einzulesen.

Über die Weisung zum Wissen
Service Ausschuss Wissenstransfer Bundesländer

mitgliederorientierte Informationsquelle  
zu verschiedenen Fachthemen darstellt. In 
Zukunft soll es möglich sein mittels Diskus-
sionsforen und anderen WEB-2.0- Applika-
tionen interaktiv und interkollegial die Ex-
pertisen zu verdichten und neues gesichertes 
Wissen zu schaffen. 

Natürlich müsste ein derartiger Pro-
zess mit einer zu erwartenden Unmenge 
an Information zu jedem dankbaren Sach-
verhalt strukturiert werden, um in der Dis-
kussion immer up to date und damit „si-
cher“ zu sein. 

Als ersten Schritt auf dem Weg wurden 
die notwendigen Strukturen, Abläufe und 
webbasierten Kommunikations- und Ar-
chivtools vom Ausschuss Wissenstransfer 
ausgearbeitet und definiert. Die Umsetzung 

könnte umgehend, nach Freigabe der erfor-
derlichen Budgetmittel, erfolgen. 

Am Ende erfordert das Projekt neben fi-
nanziellen Mitteln aber auch die Bereitschaft 
der Kolleg(inn)en fundierte Stellungnah-
men und Expertisen beizutragen und sich 
über diese interaktiv auszutauschen. Das 
Teilen des gemeinsamen Wissens spart dem 
gesamten Berufsstand Zeit und schafft um-
gehend Vorteile im Sinne von gemeinsamer 
Kompetenz und in Zukunft, über den „Stand 
der Technik“, auch Rechtssicherheit für alle 
informierten Ziviltechniker(innen). 
—
Thomas Hoppe
Ausschuss Wissenstransfer
—
—

Vorarlberg

Landeskonservatorin

Barbara Keiler wurde von Ministerin 
Claudia Schmied zur neuen Leiterin des 
Landeskonservatorates für Vorarlberg 
ernannt. Die 42-Jährige hat je einen 
akademischen Titel in Architektur 
sowie in Kunstgeschichte. Seit 2001 ist 
die Mutter eines Sohnes stellvertretende 
Landeskonservatorin und damit die 
zentrale Ansprechperson für regionale 
Denkmaleigentümer.

Niederösterreich

Wohnen im Alter  

„Und wenn wir alle zusammenziehen“ ist 
Thema des von Franziska Leeb konzep-
tierten Symposiums und der Exkursion 
zu Pflegeheimen und Generationenwohn-
projekten in Wien und Niederösterreich. 
Bedingt durch höhere Mobilität, Bildung, 
Internetkompetenz, längere Gesundheit 
und in jeder Hinsicht gestiegene Wünsche 
werden sich die zukünftigen Senioren von 
den heutigen – bei zugleich noch ausge-
prägterer Individualisierung – stark unter-
scheiden.
Ziel des Symposiums sind mögliche 
planerisch-architektonische Strategien 
für das Szenario einer überalterten Gesell-
schaft und deren künftige Anforderungen. 
Aktuelle Beispiele für zeitgemäße 
Pflegeeinrichtungen und Wohnmodelle 
werden vorgestellt, weiters statistische 
Fakten und Prognosen, soziale und kultu-
relle Aspekte des Alterns und architektoni-
sche Konzepte. Vorträge halten Christiane 
Feuerstein (Architektin), Andrea Bodvay 
(Architektin), Christian Schrepfer (Indus- 
trial Designer, DMAA) und Tatjana 
Fischer (BOKU).

Symposium: Donnerstag, 18. April 2013, 13 bis 18 Uhr
Ort: Niederösterreichische Landesbibliothek, 
Vortragssaal, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten
Exkursion: Freitag, 19. April 2013, 9 bis 19 Uhr
Treffpunkt: 8.45 Uhr, Geriatriezentrum Liesing, 
Perchtoldsdorfer Straße 6, 1230 Wien
Der Eintritt zum Symposium ist frei. Teilnahmegebühr 
für die Exkursion: 30 Euro (exkl. Verpflegung).
Um Anmeldung wird gebeten: Tel.: 02732/783 74, 
E-Mail: office@orte-noe.at, www.orte-noe.at

Salzburg

Ausstellung 
„Salzburgs beste Bauten 2012“  

Der Architekturpreis des Landes Salzburg 
zur Förderung und Anerkennung beispiel-
gebender Leistungen auf dem Gebiet der 
Architektur wird seit 1976 vergeben. 
Von den 50 Objekten, welche 2012 zur 
Beurteilung vorlagen, ging als Haupt-
preisträger der Neubau der Kultur- und 
Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Universität Salzburg von Storch Ehlers 
Partner hervor. Anerkennungen sprach die 
Jury für den Umbau und die Erweiterung 
der Bauakademie Salzburg, den Lokal-
bahnhof Lamprechtshausen und das mobi-
le Dach für die Felsenreitschule aus. 
Die Ausstellung vermittelt einen Einblick 
in das Baugeschehen der letzten zwei Jahre 
in Stadt und Land Salzburg. Sämtliche 
Einreichungen sind in einem 56-seitigen 
Katalog dokumentiert.

Noch bis 8. Mai 2013, Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, 
Samstag 8 bis 13 Uhr, in der BAUAkademie Lehrbauhof, 
5020 Salzburg, Moosstraße 197 

Private Auftraggeber

Ein neuer Frühling 
für das Wettbewerbs-
wesen
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Ausschuss Wettbewerbe 

Kooperative Verfahren:
Qualität & Solidarität

—
Wir alle sind bei der Bearbeitung von Wett-
bewerbsverfahren bestrebt, robuste Syste-
me zu verhandeln, die ein faires, ernsthaftes 
Ringen um das beste Projekt ermöglichen, 
also Qualität generieren. Gleichzeitig soll 
möglichst vielen Kolleg(inn)en eine Teilnah-
me an diesen Prozessen ermöglicht werden. 
Dieser faire und niederschwellige Zugang ist 
der solidarische Aspekt, dem wir verpflich-
tet sind.

In letzter Zeit diskutieren wir dabei im-
mer mehr Verfahren, die nicht dem klassi-
schen Vergaberecht unterliegen. Mit privaten 
Investoren in Diskurs zu treten ist interes-
sant und wichtig, gleichzeitig bedeutet es, 
dass es keine eindeutig tradierten Regeln 
für den Wettbewerbsablauf gibt, sondern 
dass im Gespräch mit den Ansprechpart-
nern tragfähige Verfahren zu entwickeln 
sind. Die dabei gefundenen Regeln müssen 
das Sicherheitsbedürfnis des Auslobers be-
friedigen, einen Partner zu finden, der seine 
Bauaufgabe anschließend professionell ab-
wickeln kann. Hier werden oft anfangs als 
Messgröße Umsatz, Mitarbeiterzahl und ge-
baute Referenzen in möglichst großer Kuba-
tur verlangt. Uns sind Anonymität, nieder-
schwellige offene Bewerbungsmöglichkeiten, 
Referenzen, die nach Qualitätskriterien be-
urteilt werden, und eine Aussicht, dass der 
Wettbewerbsgewinner mit einem fairen Auf-

Das Team arbeitet kollegial an 
fairen Settings für den „Kampf 
um die beste Leistung“.

trag versehen wird, wichtig. Diese scheinba-
ren Gegensätze bedürfen oft mehrerer Dis-
kussionsrunden zur Findung tragfähiger 
Kompromisse. In der persönlichen Begeg-
nung gelingen dann Settings, die die oben 
beschriebenen Anliegen integrieren. So ist 
im soeben ausgelobten neuen Zentralge-
bäude des ÖAMTC mit zumindest 35.000 
m2 eine anonyme Bewerbungsphase vorge-
sehen, in der gerade auch kleine und junge 
Bürostrukturen, die hohe Qualität verspre-
chen, berücksichtigt sind.

Die neuen kooperativen Verfahren stel-
len uns vor große Herausforderungen. Wir 
sehen die Chancen dieser Verfahrensart, er-
kennen allerdings auch, dass diskursive er-
gebnisoffene Verfahren mit komplexen Fra-
gestellungen für teilnehmende Teams sehr 
arbeitsintensiv sein können. Diese Exper-
tenleistung, die ja als Grundlage für die wei-
tere Entwicklung von relevanten Punkten in 
der Stadt weitreichende Auswirkungen hat, 
muss fair dem Aufwand entsprechend ent-
lohnt werden. In der Evaluation dieser Ver-
fahren wurde uns von Teilnehmer(inne)n 
durchgängig erzählt, dass gerade diese of-
fene Art des Diskurses einen starken Rah-
men braucht. Daher ist unserer Ansicht nach 
zu Beginn von kooperativen Prozessen ein 
klar vereinbartes Prozedere als Grundlage 
für ein starkes verwertbares Ergebnis drin-
gend erforderlich.
—
Michael Anhammer
Vorsitzender Ausschuss Wettbewerbe
—
—

—
Der Zugang zu den ehemals internen Wei-
sungen der Stadt Wien ist das erste Instru-
ment der Wissensvermittlung, welches auf 
die Arbeit des Ausschusses Wissenstransfer 
zurückzuführen ist. Noch ist er nicht per-
fekt, aber es stellen sich bereits neue Kom-
munikationsweisen im Umgang mit den Be-
hörden ein.

Die Statistik zeigt zum einen, dass die 
Anzahl der verfügbaren Weisungen stetig 
wächst, zum anderen aber, dass die Anzahl 
der Nutzer leider schon wieder abnimmt. 
Insgesamt haben sich seit Bestand der Da-
tenbank circa 350 Ziviltechniker(innen) an-
gemeldet, und immerhin rund zehn Prozent 
davon haben schon mehr als fünfmal zuge-
griffen. Daraus könnte man folgern, dass für 
diese Kolleg(inn)en der Blick in die Daten-
bank bereits zur Routine wurde, aber natür-
lich ist das nicht das erhoffte Ergebnis. 

Wir wollten ein neues Arbeitstool für 
Ziviltechniker(innen) bereitstellen und nicht 
als eine weitere ungefilterte Informations-
quelle wahrgenommen werden. Es ist der An-
fang einer Entwicklung, an deren Ende eine 
interaktive Plattform stehen soll, die eine 
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Weisungen
Nutzer

Weisungsdatenbank der Stadt Wien: 
Die Anzahl der Weisungen wächst, 
die Nutzung der Datenbank stagniert.
Nutzen Sie die Datenbank!
https://webservices.wien-arching.at/
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Welcher Ingenieur oder 
Architekt kennt das Problem 
nicht? Dem „Stande der 
Technik“ und der Sorgfalts-
pflicht gerecht werden — 
und trotzdem bauen.

Prüfingenieure

Bauprodukte, geeignet 
statt zugelassen? 

—
Da ist ein Bauprodukt, z. B. eine Durch-
stanzleiste oder eine Dachabdichtungs-
bahn, in ein Bauwerk eingebaut worden, und 
irgendwann (meistens nach Abschluss des 
Bauvorhabens) stellt sich heraus, dass eine 
entsprechende „Zulassung“ fehlt. 

Meistens ist es der Prüfingenieur, der 
lästig ist und nicht lockerlässt und dann so-
gar auch noch das Ablaufdatum einer schnell 
nachgereichten Zulassung prüft – wo doch 
alle anderen Beteiligten „eh schon wissen“, 
dass diese Überprüfung überflüssig ist, da 
sie das Produkt „schon immer“ eingebaut 
haben und man so nicht weiterkommt auf 
der Baustelle.

Paradoxerweise ist es noch dazu so, dass 
trotz umfassender Reglementierung die gül-
tigen Zulassungen für Bauprodukte derzeit 
sogar im Abnehmen sind. Dies ist jedoch 
nicht darin begründet, dass die Hersteller 
meinen, Zulassungen seien „eh nicht not-
wendig“, sondern dies liegt im Verfahren 
der Zulassungen selbst. 

Damit man das Problem versteht, muss 
man sich vor Augen halten, was eine Zulas-
sung eigentlich bewirken bzw. bezwecken 
soll. Streng genommen muss man zwischen 
Produkten, die nach einer harmonisierten 
europäischen Norm oder auf Grundlage ei-
ner europäischen technischen Zulassung 
(BPV: eines europäischen Bewertungsdo-
kuments) CE-gekennzeichnet sind, unter-
scheiden. Eine Besonderheit, die aus der 
Bauproduktenrichtlinie (in Zukunft: Bau-
produktenverordnung, BPV) hervorgeht 
und die man sich zur Sicherung des freien 
Marktes einfallen ließ, ist nun, dass bei Vor-
liegen einer solchen Norm oder Zulassung 
das Bauprodukt ausschließlich (!) nach die-
sen Normen gekennzeichnet werden muss. 
Diese Produkte sind auf der ÖE-Liste des 

Presseaussendung der Kammer

—
In der laufenden Diskussion über die Sanie-
rung des Stadthallenbades sieht die Archi-
tektenkammer ein neuerliches Beispiel da-
für, wie wichtig Bauherrenkompetenz für 
das Gelingen von Bauprojekten ist. Nach 
den der Kammer vorliegenden Unterlagen 
wurde driendl*architects auf Grundlage ei-
nes bereits ausformulierten und budgetier-
ten, im Ergebnis aber unvollständigen Vor-
projekts, das nicht von driendl*architects 
stammte, mit der Generalplanung für die 
(Teil-)Sanierung des Stadthallenbades be-
auftragt. Das Projektmanagement wurde 
von der Stadthalle selbst übernommen.

Stadthallenbad — eine Frage der Bauherrenkompetenz
Im Planungsprozess stellte sich heraus, dass 
die zur Verfügung gestellten Bestandsunter-
lagen unvollständig, zum Teil fehlerhaft und 
die aus dem Vorprojekt resultierende Kos-
tenschätzung für den nunmehr gewünsch-
ten viel größeren Sanierungsumfang unrea-
listisch waren. Dazu kamen noch laufende 
nicht im Auftrag enthaltene, von der Stadt-
halle aber gewünschte Projektänderungen, 
ohne dass das zur Verfügung gestellte Bud-
get entsprechend angepasst worden wäre.

Die Überprüfung der Dichtheit des 
Schwimmbeckens, die nach Auskunft 
mehrerer Insider bereits vor Projektbe-
ginn nicht gegeben gewesen sein soll, hat 
driendl*architects ordnungsgemäß ausge-
schrieben. Die Reparatur undichter Stellen, 
die nach einer Probebefüllung des Beckens 
festgestellt wurden, konnte aber von der be-
auftragten Firma wegen der – aus Sicht der 
Experten und auch der Kammer völlig über-

Österreichischen Instituts für Bautechnik 
(OIB) zu finden. Nur für Produkte, für die 
Europa noch keine Norm erstellt hat, dürfen 
nationale Regeln erstellt werden – die wie-
der aufzugeben sind, wenn eine europäische 
Regel gefunden ist. Solche Produkte sind auf 
der ÖA-Liste zu finden. 

Eigentlich war der Gedanke, der diesen 
Regeln zugrunde lag, einfach. Alles, was 
auf diesen Listen steht, ist für die jeweili-
gen Leistungskriterien der Kennzeichnung 
geeignet. Damit kann auf einfache Wei-
se der Nachweis, dass das Bauprodukt ge-
eignet ist,1 erbracht werden. Es ist sogar so, 
dass bei Vorliegen einer CE-Kennzeichnung 
kein weiterer Nachweis verlangt werden darf 

– und zwar in ganz (EU-)Europa!
Im Gegenzug hat man, wohl auch um 

den europäischen Markt zu schützen, stren-
ge Abläufe eingeführt, die vom Hersteller 
einzuhalten sind, wenn er ein CE-Kennzei-
chen an seine Bauprodukte anbringt. Vor 
allem müssen die meisten Hersteller sicher-
heitsrelevanter Bauprodukte eine unabhän-
gige Prüfstelle einschalten, die das Produkt 
selbst, das Personal, das es herstellt, und den 
Produktionsprozess überwacht. Und damit 
die Hersteller das auch ernst nehmen, gibt es 
ein Verbot, Produkte ohne CE-Kennzeich-
nung auf den Markt zu bringen. 

Die Überwachung dieses Verbots ob-
liegt in Österreich dem OIB. Und diese „Be-
reitstellung auf dem Markt“ ist derzeit der 
springende Punkt. Wir wollen dem Leser er-
sparen, alles aufzuzählen, was „unglückli-
cherweise“ dazu geführt hat, dass sich die 
Hersteller nun „gefangen“ sehen und kaum 
in der Lage sind, gültige Zulassungen vor-
zuweisen. Grob gesagt gibt es zu wenig au-
torisierte Prüfstellen. Und zu allem Über-
fluss hat die EU am 9. März 2011 eine neue 

Die Diskussionen um das 
Wiener Stadthallenbad reißen 
nicht ab. Die Kammer unter-
stützt driendl*architects.

hasteten – Verhängung eines Baustopps 
durch die Geschäftsführerin der Stadthalle 
bis heute nicht vorgenommen werden. An-
statt eines üblichen Vorgehens bei vermeint-
lichen oder festgestellten Mängeln wählte sie 
den aktionistischen Weg: Baustopp, gericht-
liche Beweissicherungen, Rauswurf des Ar-
chitekten und dergleichen.

Dies freilich, ohne damit dem Projekt zu 
dienen. Vielmehr führte diese Vorgangswei-
se zu dramatischen Verzögerungen und Kos-
tensteigerungen (von den Kosten des Rechts-
streits gar nicht zu reden), die heute noch gar 
nicht absehbar sind.

Aus Sicht der Kammer wird einmal 
mehr deutlich, dass eine klare Definition 

„von dem, was man will“, und besonnenes 
Vorgehen des Bauherrn – wie dies von vie-
len Dienststellen der Stadt Wien tagtäglich 
praktiziert wird – Grundvoraussetzungen 
für die erfolgreiche Umsetzung von Bau-

projekten sind. Diese Anforderungen an 
den Auftraggeber können von keinem noch 
so guten Architekten substituiert oder kom-
pensiert werden.

Der im konkreten Beispiel erkennbare 
politische Aktionismus der Stadthallenge-
schäftsführerin auf dem Rücken des Archi-
tekten wird von der Kammer entschieden 
zurückgewiesen.
—
Walter Stelzhammer
Präsident
Herbert Ablinger, 
Vorsitzender der Architekten
—
—

Glossar – Begriffe aus der 
Bauproduktenverordnung

Bauproduktenverordnung: 
Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 
zur Festlegung harmonisierter Bedingungen 
für die Vermarktung von Bauprodukten und 
zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG 
des Rates.

Bauprodukt:
„Bauprodukt“ ist jedes Produkt oder jeder  

Bausatz, das beziehungsweise der her- 
gestellt und in Verkehr gebracht wird, um 
dauerhaft in Bauwerke oder Teile davon 
eingebaut zu werden, und dessen Leistung 
sich auf die Leistung des Bauwerks im 
Hinblick auf die Grundanforderungen an 
Bauwerke auswirkt.

Harmonisierte Norm:
Eine Norm, die von einem der in Anhang I 
der Richtlinie 98/34/EG aufgeführten  
europäischen Normungsgremien auf der  
Grundlage eines Ersuchens der Kommission  
nach Artikel 6 jener Richtlinie angenommen  
wurde.

Europäisches Bewertungsdokument:  
Ein Dokument, das von der Organisation  
Technischer Bewertungsstellen zum Zweck  
der Ausstellung Europäischer Technischer  
Bewertungen angenommen wird.

Bereitstellung auf dem Markt:  
Jede entgeltliche oder unentgeltliche Ab-
gabe eines Bauprodukts zum Vertrieb oder 
zur Verwendung auf dem Markt der Union  
im Rahmen einer Geschäftstätigkeit.

Allgemeiner Grundsatz der CE-Kenn-
zeichnung (Auszug Artikel 8):
(3) Im Falle der von einer harmonisierten 
Norm erfassten Bauprodukte oder von 
Bauprodukten, für die eine Europäische 
Technische Bewertung ausgestellt worden 
ist, ist die CE-Kennzeichnung die einzige 
Kennzeichnung, die die Konformität des 
Bauprodukts mit der erklärten Leistung 
in Bezug auf die wesentlichen Merkmale, 
die von dieser harmonisierten Norm oder 
der Europäischen Technischen Bewertung 
erfasst sind, bescheinigt.
Die Mitgliedstaaten führen diesbezüglich 
keine Bezugnahme ein, beziehungsweise 
machen jegliche in nationalen Maßnahmen 
vorgenommene Bezugnahme auf eine ande-
re Kennzeichnung als die CE-Kennzeichnung, 
mit der die Konformität mit der erklärten 
Leistung in Bezug auf die von einer har-
monisierten Norm erfassten wesentlichen 
Merkmale bescheinigt wird, rückgängig.
(4) Ein Mitgliedstaat darf in seinem Hoheits-
gebiet oder in seinem Zuständigkeitsbereich 
die Bereitstellung auf dem Markt oder die 
Verwendung von Bauprodukten, die die 
CE-Kennzeichnung tragen, weder unter-
sagen noch behindern, wenn die erklärten 
Leistungen den Anforderungen für diese 
Verwendung in dem betreffenden Mitglied-
staat entsprechen.

Verordnung zu diesem Thema erlassen – 
die sogenannte Bauproduktenverordnung. 
Die auch die Akkreditierung (BPV: Notifi-
zierung) der Prüfstellen (BPV: technische 
Bewertungsstellen) strenger gemacht hat – 
ab 1. Juli 2013 darf nur mehr das Bundes-
ministerium für Wirtschaft nationale Ak-
kreditierungen vergeben. Es gibt bis heute 
dazu allerdings keine nationalen gesetzli-
chen Grundlagen.

Mit der Bauproduktenverordnung tritt 
zu allem Überfluss für CE-gekennzeichne-
te Produkte an die Stelle einer Konformitäts-
erklärung eine Leistungserklärung, d. h. die 
Bestätigung des Herstellers, dass sein Pro-
dukt mit den erklärten Leistungen überein-
stimmt. Die Brauchbarkeit und damit die 
zulässige Verwendung sind damit nicht be-
stätigt. Diese hat der Planer zu prüfen und 
zu verantworten. Die Fachgruppe Bauwe-
sen nimmt sich nun dieses Problems der CE-
Kennzeichnungen bzw. -Zulassungen an. 
Wir arbeiten an einem Weg, dass die Trag-
werksplaner und Prüfingenieure in diesem 
Kompetenzwirrwarr nicht „übrig bleiben“.

In der nächsten Ausgabe wollen wir ei-
nen Weg im Sinne eines „Stands der Tech-
nik“ aufzeigen, mit dem wir unserer Sorg-
faltspflicht gerecht werden – und trotzdem 
bauen! 
—
Erich Kern
Peter Bauer
Fachgruppe Bauwesen
—
—

1 siehe z. B. § 88 (3 und 4) WBO:
 (3) Bauteile müssen aus entsprechend wider- 

standsfähigen Baustoffen hergestellt oder gegen 
schädigende Einwirkungen (z. B. Umweltschad-

 stoffe,  Witterungseinflüsse, Erschütterungen oder 
korrosive Einwirkungen) geschützt sein, wenn sie 
solchen Einwirkungen ausgesetzt sind. 

 (4) Der Beweis, dass ein zu verwendender Baustoff 
oder Bauteil oder eine anzuwendende Bauart  
entsprechend dem Stand der Technik die Anforde-
rungen nach den Abs. 1 bis 3 erfüllt, obliegt dem 
Bauwerber.
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Fortbildung

Nachhaltigkeit hält am längsten 
Projektentwicklung und 
EU-Umweltrichtlinien
—
Die EU-Umweltrichtlinien sind nunmehr 
weitgehend im österreichischen Recht um-
gesetzt. Sie spielen dadurch eine wesentliche 
Rolle bei der Bewilligungsfähigkeit zahlrei-
cher Projekte. Neben der Wirtschaftlichkeit 
von Projekten ist zunehmend die Bewilli-
gungsfähigkeit ein bestimmender Erfolgs-
faktor und für Projektentwicklungen von 
zentraler Bedeutung.

Bei den für die Projektentwicklung re-
levanten Umweltrichtlinien handelt es sich 
im Wesentlichen um die Richtlinie zur Stra-
tegischen Umweltprüfung, welche im Wid-
mungsverfahren zur Anwendung kommt. 
Im Rahmen von Projektbewilligungen ist 
die Richtlinie zur Umweltverträglichkeits-
prüfung von zentraler Bedeutung. Sowohl 
bei Plänen als auch bei Projekten gewinnen 
die beiden Natura-2000-Richtlinien (FFH-
Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie) ver-
stärkte Bedeutung. Weiters können auch 
die Wasserrahmenrichtlinie und die Um-
welthaftungsrichtlinie bei bestimmten Pro-
jekten von Bedeutung sein. Die Aufzählung 
ist nicht vollständig und geht besonders auf 
Richtlinien bei Industrieanlagen nicht ein. 
Bei den meisten größeren Projektanlagen 
wird aber eine Betroffenheit mit einer oder 
mehrerer der Richtlinien gegeben sein. Die 
Umsetzung der Richtlinien erfolgte in den 
letzten Jahren in den Bundes- und Lan-
desgesetzen leider nicht immer einheitlich. 
Dies führt zur zusätzlichen Zersplitterung 
der Rechtslage in den neun Bundesländern. 
Verstärkt wird die zunehmend geringe Über-
sichtlichkeit durch weiterbestehende natio-
nale Rechtsbestimmungen in den Raumord-
nungsgesetzen, Naturschutzgesetzen oder 
beispielsweise im Wasserrecht. 

Dies alleine führt bereits zu komple-
xen Aufgaben im Rahmen der Projektent-
wicklung der Projektträger und von de-
ren Beratern als Architekt(inn)en und 
Ingenieurkonsulent(inn)en. Ob ein Golf-
platz mit einem angeschlossenen Wohnpro-
jekt oder eine städtebauliche Entwicklung 
angestrebt wird, häufig ergeben sich Be-
rührungspunkte mit den genannten Richt-
linien zumindest im Widmungsverfahren. 
Verschärft wird die ohnehin komplexe Auf-
gabenstellung durch den Umstand, dass die 
Klaviatur der Umweltrichtlinien auch von 
allfälligen Projektgegnern zunehmend be-
herrscht wird. Bei Projektgegnern handelt 
es sich häufig um ernsthaft besorgte Bürger 
und NGOs und ihre Einwendungen können 
auch als Qualitätssicherung für die Projekt-
entwicklung betrachtet werden. Eine gewis-
se Entwicklung in Richtung Missbrauch für 
verschleierte, ethisch weniger korrekte Inter-
essen ist jedoch auch zu beobachten. 

Architekt(inn)en und Ingenieurkon-
sulent(inn)en sind in diesen Fragestellun-
gen fachlich sehr breit aufgestellt, und die 
Vielzahl an Befugnissen bietet eine her-
ausragende Fachkompetenz zur Lösung 
der Consulting-Aufgaben im Rahmen der 
Umweltrichtlinien. Verbesserungswürdig 
scheint die Bereitschaft zur Zusammenar-
beit in diesem Thema. Naturgemäß gibt es 
eine gewisse Vorsicht, Fachkollegen unter-
schiedlicher Fachbereiche in die Projektent-
wicklung einzubeziehen, da damit natürlich 
Kosten und allenfalls Rivalität verbunden 
sind. Auf der anderen Seite ist das einzig 
sinnvolle Instrument im Zuge der Bewilli-
gungstatbestände die Nutzung hoher Fach-
kompetenz. Nur in diesem Fall stehen Pro-
jekte auf einer soliden Verfahrensbasis und 
sind gegenüber Einwendungen und allfälli-
gen Berufungen gut gewappnet. 

Im Rahmen der klassischen Immobi-
lien-Projektentwicklung hat beispielsweise 
die Entdeckung des Ziesels oder des Neun-

Weitere Informationen unter:
www.archingakademie.at
Gratishotline: 0810/500 830 

sich der Energieaufwand nicht nur auf die 
Heiz- und Kühlenergie, sondern auf alle am 
Gebäude relevanten Energie- und Stoffströ-
me. Der Standort eines Gebäudes birgt Her-
ausforderungen und Möglichkeiten in sich, 
die es zu berücksichtigen gilt. Insbesondere 
Gebäudestruktur und Fassade müssen dar-
auf abgestimmt werden. Wird die Fassade 
zudem an die Nutzung des Gebäudes ange-
passt und mit den erforderlichen Funktionen 
ausgestattet, kann auf viele technische Sys-
teme verzichtet werden. 

Raumklimatisierung und technische 
Ausstattung von Gebäuden können nicht 
mehr nur als technische Aufgaben gese-
hen werden, die eigenständig lösbar sind. 
Zukunftsfähige Gebäude haben veränder-
te Anforderungen, die Nutzer sind sensibler, 
die Energie wertvoller. Aus diesen Gründen 
steht die Technik nicht mehr für sich allein, 
sondern ist Teil eines Systems, bestehend aus 
dem Nutzer, der Gebäudestruktur, der Tech-
nik und dem Planungswissen. Letzt genann-
tes ist die Schlüsselkomponente für ein gut 
funktionierendes Gebäude, das auch öko-
nomischen und ökologischen Anforderun-
gen entspricht. Ein unzureichend geplantes 
Gebäude führt in der Regel zu einem extrem 
hohen Energie- und Anlagenaufwand mit 
entsprechend hohen Kosten. Deshalb muss 
die Technik und Klimakonzeption viel frü-
her einsetzen als bisher. Sie muss auch in die 
Gebäudeplanung eingreifen und bereits in 
der Konzeptphase des Gebäudes die Schlüs-
selparameter richtig setzen. 

Mit dem gemeinsam mit der TU Mün-
chen/Institut für Bauklimatik und Haus-
technik (Prof. Gerhard Hausladen) entwi-
ckelten Lehrgang „ClimaDesignCompact“ 
setzt die Arch+Ing Akademie einen neuen 
Standard. Er wendet sich an Architekt(inn)-
en, die zukunftweisende Konzepte mit einer 
energieoptimierten Gebäudehülle, innova-
tiver Technik und der Nutzung regenerati-
ver Energiepotentiale am jeweiligen Stand-
ort planen und realisieren möchten.

Inhalte:
• ClimaDesign: zukunftsfähiges Planen und Bauen
• Wohlbefinden des Menschen: thermischer, visueller, 
     akustischer und olfaktorischer Komfort
• Klima als grundlegender Planungsfaktor
• Raumkonditionierung: Heizung, Kühlung, Lüftung
• Energieversorgungskonzepte für Gebäude und 
     Regionen
• Technikkonzepte
• konzeptioneller Brandschutz
• Fassade als Schnittstelle zwischen Innen- und 
     Außenklima: Winter, Sommer, Licht und Lüftung
• Nachhaltigkeitszertifikate im Vergleich
• Beispiele aus der Praxis und Trends

Neben Vorträgen und genügend Zeit für Dis-
kussionen werden kleine Aufgaben zu den 
jeweiligen Themen gestellt, die gemeinsam 

töters als schutzwürdige Arten in der Zwi-
schenzeit einen ähnlichen Status wie das 
klassische „Keltengrab“ als Beispiel für Un-
abwägbarkeit von Projektrisiken. Solche 
Projektrisiken können aber minimiert wer-
den. Gerade die engagierte Zusammenarbeit 
in den Fachbereichen Lärm, Luft, Natur-
raum und Raumordnung bietet auf der Ba-
sis von Ziviltechnikerleistungen ein hohes 
Maß an Kompetenz, um scheinbar unkal-
kulierbare Projektrisiken doch kalkulier-
bar zu machen. Neben der interdisziplinä-
ren Arbeit auf der Ingenieurebene entwickelt 
sich zunehmend auch eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit mit Rechtsanwält(inn)en. 
Spezialisten für das Öffentliche Recht zu-
sammen mit fachlich erfahrenen und inter-
disziplinären Ingenieurteams sind letztend-
lich die einzige seriöse Lösungsmöglichkeit 
für komplexe Verfahren.

Die Verwandtschaft der verschiedenen 
Umweltrichtlinien führt zusammen mit der 
nationalen Gesetzgebung auch zu einer ge-
wissen Redundanz der Prüfvorgänge. Dies 
wird zu Recht als unnötiger Kostenfaktor 
beklagt. Mit Detailkenntnis und Praxiser-
fahrung lässt sich dieser Nachteil aber durch 
kluge verfahrenstechnische Mehrfachnut-
zung von Teiloperaten sehr gut in den Griff 
kriegen. Der Umgang mit den Umweltricht-
linien in Verbindung mit der nationalen Um-
setzung und den weiteren nationalen Um-
weltmaterien verlangt daher einen hohen 
Grad an Detailkenntnis und das Wissen um 
die Zusammenhänge zwischen den einzel-
nen Richtlinien. Dies hilft den Dschungel 
doch etwas zu lichten und die Unwägbar-
keiten zu reduzieren. Es lässt sich beschrei-
ben wie vierhändiges Klavierspielen auf ei-
ner Vielzahl von Tasten, um mit Kompetenz 
dafür zu sorgen, dass trotzdem ein Musik-
stück erkennbar bleibt.
—
DI Thomas Knoll
— 
Ingenieurkonsulent für Landschaftsplanung und 
Landschaftspflege, Knollconsult Umweltplanung 
ZT GmbH

Seminar: „Projektentwickung und EU-Umweltrichtlinien“
Referenten: DI Thomas Knoll, DI Wilfried Pistecky
Termin: Dienstag 18. Juni
Ort: Arch+Ing Akademie, Karlsgasse 9, 1040 Wien
—

„ClimaDesignCompact“:
Lehrgang über zukunfts-
fähiges Planen und Bauen 
—
Gebäude von morgen erfordern einen ganz-
heitlichen Ansatz, bei dem Architektur und 
Technik ein abgestimmtes Gesamtsystem 
bilden. Innerhalb dieses Systems bezieht 

Kurse

Weitere Highlights 
im Frühling/Sommer 
2013

erarbeitet werden. Die behandelten Aspek-
te können so vertieft und das Erlernte kann 
an praxisnahen Fragestellungen angewandt 
und überprüft werden.

Leitung: Prof. Dr.-Ing. h. c. Gerhard Hausladen
Termine: 
Modul 1: 7. und 8. Juni 2013
Modul 2: 21. und 22. Juni 2013
Modul 3: 5. und 6. Juli 2013
Ort: Arch+Ing Akademie, Karlsgasse 9, 1040 Wien
—
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Aspern: Den Teich gibt es bereits, er soll Teil des ganzheitlichen Architekturansatzes sein

Architekturwettbewerb – Modul 3
—
16. April

Liegenschaftsbewertung
—
Kurzlehrgang. Bewertungsgrundlagen und 
Erstellung von Gutachten
Wien: 18. bis 20. April
Mondsee: 4. bis 6. Juli

Örtliche Bauaufsicht I–III
—
5., 12., 19. und 26. Juni

Bauphysik bei der Bestandssanierung
—
Wärme- und Feuchteschutz praktisch optimiert. 
Mit Condetti-Details
20. und 21. Juni

Vorschau auf den Herbst 2013:

Lehrgang Brandschutzplanung und -ausführung
—
ab 12. September

Lehrgang Führung und Persönlichkeit
—
Leitung: Alois Siller
ab 18. September

Architekturreise nach Kopenhagen
—
mit Reinhard Seiß
19. bis 22. September

Lehrgang Management von Eisenbahn-
Infrastrukturprojekten
—
ab 7. Oktober



—
Unter einem Subunternehmer wird ein Un-
ternehmen verstanden, das Teile der an den 
Auftragnehmer übertragenen Leistungen 
ausführt und vertraglich nur an diesen ge-
bunden ist. Charakteristisch ist somit, dass 
der Auftragnehmer die Leistung im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung erbringt 
und der Subunternehmer in keinem Rechts-
verhältnis zum Auftraggeber steht. Weiters 
haftet der Auftragnehmer gegenüber dem 
Auftraggeber für diesen (Erfüllungsgehil-
fenhaftung gemäß § 1313a ABGB). 

Wird ein Subunternehmer benötigt, um 
die erforderliche Eignung (z. B. bestimmte 
Personalausstattung) nachzuweisen, muss 
der Bewerber/Bieter den Subunternehmer 
zwingend im Angebot nennen und die ent-
sprechenden Nachweise für dessen Leis-
tungsfähigkeit und Befugnis legen. Tut er 
dies nicht, liegt ein unbehebbarer Mangel 
vor.

In der Entscheidung vom 25.11.2009, 
N/0110-BVA/09/2009-28, judizierte das 
BVA, dass Personalüberlasser als Sub- 
unternehmer anzusehen seien. Gegenstand 
dieser Entscheidung war die Vergabe eines 
Bauloses beim Ausbau der Koralmbahn. Im 
Leistungsverzeichnis der Ausschreibung 
waren Positionen für die Beistellung von Si-
cherungsposten und anderem Personal vor-
gesehen. Ein Bieter nannte für diese Posi-
tionen keinen Subunternehmer, gab aber 
gegenüber dem Auftraggeber bekannt, dass 
er entsprechendes Personal anmieten wird, 
sofern er bis zum Einsatzbeginn nicht über 
ausreichendes eigenes Personal verfügt. Das 
Angebot wurde vom Auftraggeber daraufhin 
wegen mangelnder technischer Leistungs-

Um einen Zuschlag zu er-
halten, greifen Bieter bei 
öffentlichen Vergaben häufig 
auf Subunternehmer zurück. 
Die Judikatur des BVA dazu 
ist zu hinterfragen.

reich, wobei der präsumtive Zuschlagsemp-
fänger nur zwei Mitarbeiter vorzuweisen 
hatte. Ein Mitbewerber bekämpfte die Zu-
schlagsentscheidung mit dem Argument, 
dass dieser Personalstand für die techni-
sche Leistungsfähigkeit ausreichend sei. Der 
UVS OÖ bejahte zwar im konkreten Fall die 
technische Leistungsfähigkeit, weil der prä-
sumtive Zuschlagsempfänger auch mit sei-
nem Personal den gegenständlichen Auftrag 
ausführen könne und nicht notwendigerwei-
se auf Leasingarbeitnehmer zurückgreifen 
müsse. Er sprach aber eventualiter aus, dass, 
selbst wenn der Bieter Leasingarbeitnehmer 
heranziehen würde, nicht davon gespro-
chen werden könne, dass er einen wesentli-
chen Teil des Auftrages im Wege von Subauf-
trägen an Subunternehmer vergeben würde. 
Personalüberlasser sind daher nicht als Sub-
unternehmer anzusehen.

Im Ergebnis liegen somit divergierende 
Rechtsmeinungen von verschiedenen Ver-
gabekontrollbehörden vor, wobei zu hoffen 
bleibt, dass das BVA seine Judikaturlinie än-
dert.
—
Horst Fössl
—
—

Divergierende Judikatur

Vorsicht bei Subunternehmern  
fähigkeit ausgeschieden. Das BVA wies den 
auf Nichtigerklärung der Ausscheidensent-
scheidung gerichteten Nachprüfungsantrag 
ab, weil es sich bei diesen Positionen um Tei-
le der zu vergebenden Leistungen handelte. 
Diese (vom Auftragnehmer geschuldete) 
Leistungserbringung soll aber nicht durch 
den Auftragnehmer, sondern durch das von 
ihm bei Personalüberlassungsfirmen anzu-
mietende Personal erfolgen. Bei diesem han-
delt es sich nach Ansicht des BVA um kein 
bloßes Hilfspersonal und folglich beim Per-
sonalüberlasser um kein bloßes Hilfsunter-
nehmen, sondern vielmehr um einen be-
kanntgabepflichtigen Subunternehmer. Der 
Bieter hat aber verabsäumt, diesen in seinem 
Angebot zu nennen. Darüber hinaus berief 
sich das BVA auf die VwGH-Entscheidung 
vom 29.5.2002, 2002/04/0023, wonach Per-
sonalüberlassungsunternehmen Subunter-
nehmern gleichzusetzen sind. 

Diese Entscheidung ist kritisch zu hin-
terfragen: Das BVA berücksichtigte nicht, 
dass sich der VwGH in der vom BVA zitier-
ten Entscheidung auf Punkt 3.2.5. Abs. 3 der 
ÖNORM 2050 i. d. F. 1993 stützte (wonach 
Personalüberlasser ausdrücklich Subunter-
nehmer gleichzusetzen waren). In den späte-
ren Fassungen der ÖNORM ist dieser Punkt 
über die Gleichstellung aber nicht mehr ent-
halten! Weiters spricht gegen eine Gleichstel-
lung, dass Personalüberlasser keinen Erfolg 
schulden, sondern lediglich die Bereitstel-
lung von Personal. Das überlassene Perso-
nal wird vielmehr in das Unternehmen des 
Auftragnehmers eingegliedert, mit dem Er-
gebnis, dass der Auftragnehmer die Kon-
trolle über die Leistungserbringung behält 
(vgl. Zellhofer/Schramm in Schramm/Ai-
cher/Fruhmann/Thienel, BVergG § 83 Rz 13). 

Diese Ansicht hat auch der Unabhängi-
ge Verwaltungssenat des Landes Oberöster-
reich (UVS OÖ) in einer jüngeren Entschei-
dung vom 19.3.2012, VwSen-550588/15/
Wim/BRE/TK, explizit vertreten. Gegen-
stand dieser Entscheidung war die Vergabe 
eines Bauauftrages (Montage von Türrah-
men und Innentüren) im Unterschwellenbe-

Recht
kompakt

Kolumne

Vergaberecht
Vorsicht mit pauschalen Angaben 
bei der vertieften Angebotsprüfung
Ein Auftraggeber darf sich bei der 
vertieften Angebotsprüfung des 
Bestangebots nicht auf pauschale 
Angaben eines Bieters verlassen.

Der Wiener Krankenanstaltenverbund 
(KAV) vergab einen Bauauftrag im 
Zusammenhang mit dem Krankenhaus 
Nord (Fassade der Hochgarage). Ein Bieter 
(Antragsteller) bekämpfte die Zuschlags-
entscheidung mit dem Argument, das 
Angebot des Bestbieters sei nicht plausibel; 
die angebotenen Preise seien technisch 
und betriebswirtschaftlich nicht nachvoll-
ziehbar.

Der Unterschied zwischen dem Ange-
bot des Bestbieters und jenem des Antrag-
stellers betrug rund 960.000 Euro. Eine 
Gegenüberstellung dieser beiden Angebote 
zeigte, dass beide Bewerber die Kosten für 
„Lohn“ in fast gleichem Ausmaß angesetzt 
hatten. Der große Unterschied lag in der 
Kalkulation des Preisanteils „Sonstiges“, 
nämlich beim Materialeinsatz. 

Der KAV hatte das Angebot des Best-
bieters einer vertieften Angebotsprüfung 
unterzogen, wobei der Bestbieter die nied-
rigeren Beträge damit rechtfertigte, dass es 
sich um (günstige) Zukäufe handle. Weite-
re Überprüfungen wurden vom KAV nicht 
angestellt. Damit war aber nach Ansicht 
des VKS Wien die vertiefte Angebotsprü-
fung noch nicht mit einem nachvollzieh-
baren Ergebnis abgeschlossen. Der KAV 
hätte weitere Nachforschungen anstellen 
müssen, z. B. durch Einsichtnahme in Lie-
ferantenrechnungen oder Preisangebote 
der Lieferanten. Der Nachprüfungsantrag 
hatte somit Erfolg, und die Zuschlagsent-
scheidung wurde aufgehoben (VKS Wien 
27.9.2012, VKS-8526/12).

Anmerkung:
Der Maßstab für die Tiefe der vertieften 
Angebotsprüfung wird mit dieser Ent-
scheidung erheblich angehoben. Bieter 
müssen künftig mit pauschalen Angaben 
(z. B. günstiger Zukauf, interne Synergien 
etc.) bei der vertieften Angebotsprüfung 
vorsichtig sein. Auftraggeber wiederum 
werden ausreichende Nachforschungen 
zu den Kalkulationsangaben anzustellen 
haben.  
—

Zulässigkeit zweier Hauptangebote 
Ein Bieter darf zwei in technischer 
Hinsicht unterschiedliche Haupt-
angebote legen, wenn beide der Aus-
schreibung entsprechen.

Ein Unternehmen legte in einem Vergabe-
verfahren über seine Hauptniederlassung 
ein Angebot. Einen Monat danach wurde 
über eine weitere Betriebsstätte dieses 
Unternehmens ein weiteres Angebot 
gelegt, das preislich billiger als das 
erstgelegte Angebot war und teilweise 
andere Leistungskomponenten enthielt. 
Der Auftraggeber schied beide Angebote 
aus, weil das Legen zweier Hauptangebote 
unzulässig sei. Der Bieter bekämpfte die 
Ausscheidensentscheidung hinsichtlich 
seines ersten Angebots.

Das BVA stellte zwar zunächst fest, 
dass hier nicht zwei Hauptangebote vor-
lagen: Das zweite Angebot des Bieters war 
nicht als weiteres Hauptangebot, sondern 
als Abänderungs- bzw. Alternativangebot 
anzusehen. Denn es handelte sich um eine 
andere technische Lösung als im „ersten“ 
(Haupt-)Angebot, weil der Bieter tech-
nische Abänderungen zu diesem zu den 
Ausschreibungsbestimmungen beilegte. 
Das BVA stellte aber darüber hinaus fest, 
dass selbst wenn das zweite Angebot als 
Hauptangebot zu qualifizieren wäre, dies 
nicht zum Ausscheiden des Angebots 
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Mag. Horst Fössl
— 
ist Rechtsanwalt und Partner der Singer Fössl 
Rechtsanwälte OEG (www.sfr.at).
Er war u. a. wissenschaftlicher Mitarbeiter des Verwal-
tungsgerichtshofs und ist Experte für Vergaberecht 
und öffentliches Beschaffungswesen, Baurecht, 
Privatisierungen und Ausgliederungen, PPP und 
öffentliches Wirtschaftsrecht.
—
—

—
Unmittelbar betroffen sind auch die Bereiche 
Siedlungswasserbau und Schutzwasserwirt-
schaft (Hochwasserschutz) durch eine Kür-
zung von Fördermitteln. Aktuelle Anlässe 
wie die Grundwasserkontaminationen in 
Korneuburg und Pottendorf durch Pestizide 
oder Berichterstattungen über Verkehrsbe-
hinderungen im Zusammenhang mit Was-
serrohrbrüchen beweisen, dass im Bereich 
Wasserinfrastruktur immer etwas passie-
ren kann. Grundsätzlich sollten im Sinne 
der Vorsorge derartige Fälle gar nicht auf-
treten. Passieren sie trotzdem, sind oftmals 
kurz- und mittelfristig besondere, kosten-
intensive Maßnahmen zu treffen. Richtig ist, 
dass wir in Österreich einen rund 92%igen 
Anschlussgrad, was die Trinkwasserversor-
gung einerseits, aber auch die Abwasserent-
sorgung betrifft, an öffentliche Anlagen ha-
ben, das bedeutet aber nicht, dass damit auf 
Dauer keine Investitionen in bestehende Sys-
teme zu tätigen sind.

Aufgrund der beschränkten Lebensdau-
er der technischen Anlagen resultiert daraus 
ein jährlicher Investitionsbedarf von rund 

Wasserwirtschaft — Vorsorge für die Zukunft
Fachgruppe Wasserwirtschaft

einer Milliarde Euro, um den Standard, den 
wir gewohnt sind, aufrechtzuerhalten. Es 
wird oft vergessen, dass wir diese Maßnah-
men auf Basis des Wasserrechtsgesetzes, zur 
Erhaltung eines einwandfreien Zustands der 
Gewässer umsetzen. Andererseits erzielen 
wir dadurch auch eine Lebensqualität, die 
uns die Versorgung mit qualitativ einwand-
freiem Trinkwasser und eine reibungslose 
Abwasserentsorgung bietet.

In die zukünftig vermehrt erforderli-
chen Sanierungsmaßnahmen und Anpas-
sungen der Anlagen an den Stand der Tech-
nik wird auch viel Ingenieurwissen und 

-arbeit zu stecken sein, um optimale, tech-
nisch-wirtschaftlich langlebige Lösungen zu 
erarbeiten.

Einsparungen sind natürlich ange-
bracht, aber diese dürfen nicht kurzfristig 
gesehen werden, sondern Projekte sollen, so 
wie dies bisher üblich ist, über beispielsweise 
bis zu fünfzigjährige Betrachtungszeiträu-
me auf technische Sinnhaftigkeit und Wirt-
schaftlichkeit untersucht werden. Daher ist 
eine Entwicklung, sehr viel Geld in Verga-
beverfahren, insbesondere im Unterschwel-
lenbereich, zu stecken, um „billige“ geistige 
Ingenieurleistungen zu erhalten, mit Skep-
sis anzusehen. Denn eine „billige“ Ingeni-
eurleistung bedeutet natürlich nicht, dass 
auch eine wirtschaftliche Gesamtlösung ei-
nes Vorhabens erzielt wird.

Die Tätigkeit von Ziviltechnikern und In-
genieuren in der Wasserwirtschaft kann 
durchaus mit der eines Arztes verglichen 
werden, der natürlich seine Patienten am 
besten kennt, so wie der Zivilingenieur über 
die Wasserleitungs- und Kanalnetze von Ge-
meinden, die er bereits jahrelang als Planer 
betreut, umfassende Kenntnisse hat. Der 
Schwellenwert für Vergaben von Dienst-
leistungen national bzw. EU-weit, bezogen 
auf den geschätzten Auftragswert, liegt der-
zeit bei 200.000 Euro für klassische öffent-
liche bzw. bei 400.000 Euro für Sektoren-
auftraggeber.

Ein gewisses Einsparungspotential 
läge im Bereich der Vergaben von geisti-
gen Dienstleistungen, wenn Direktverga-
ben an – oder auch Verhandlungsverfahren 
mit – dem am besten geeigneten Bieter bis 
zum EU-Schwellenwert gesetzlich ermög-
licht würden und dadurch keine aufwen-
digen, kostenintensiven Vergabeverfahren 
abzuwickeln wären. Zur objektiven Beur-
teilung, dass die Honorare angemessen sind, 
kann ja z. B. das von der TU Graz erstellte 

„Leistungsbild+Vergütungsmodell Wasser-
wirtschaft“ herangezogen werden.
—
Peter Klein
Vorsitzender Fachgruppe Wasserwirtschaft
—
— 

Gerade in Zeiten von knappen 
Budgets wird oftmals versucht, 
in Bereichen, die ohnehin gut 
funktionieren, einzusparen.



—
Organisatorisch wird die Beitragseinhebung 
durch die SVA (Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft) durchgeführt. 
Als erste Kontaktaufnahme mit den Zivil-
technikern erfolgte Anfang des Jahres ein 
Versand der entsprechenden Fragebögen.

Die Eingliederung bietet aus Sicht der 
Beratungspraxis wesentliche Vorteile für Zi-
viltechniker. Pensionsversicherungsbeiträ-
ge, die Ziviltechniker vor Erlangen der Be-
rufungsbefugnis bereits als Dienstnehmer 
oder Gewerbetreibende entrichteten,  gin-
gen mangels Erreichen der Mindestversiche-
rungsdauer (in der Regel 15 Jahre) oft ohne 
jegliche Gegenleistung (Pensionsanspruch) 
unter. 

Die in der Praxis angewandten „Ge-
genmaßnahmen“ (hier vor allem die kos-
tenintensive freiwillige Weiterversicherung 
im ASVG oder GSVG) sind nunmehr nicht 
mehr erforderlich. Sämtliche erworbenen 
Versicherungszeiten und Pensionsbeiträge, 
egal ob als Dienstnehmer (ASVG), als Ge-
werbetreibender (GSVG) oder eben als Zivil-
techniker (FSVG), werden für die Pensions-
berechnung zusammengeführt. Die bisher 
im Rahmen des Wohlfahrtsfonds als ZT er-
worbenen Beitragszeiten werden ebenfalls 
angerechnet.

Die Eingliederung der ZT in die FSVG 
bietet auch jenen ZT Vorteile, die neben ihrer 
ZT-Tätigkeit weiteren versicherungspflich-
tigen Tätigkeiten (Dienstnehmer etc.) nach-
gehen. Hier kommt es bei Überschreiten der 
Höchstbemessungsgrundlage im Bereich 
der Pensionsversicherung zu keiner Mehr-
fachversicherung/Doppelbelastung mehr. 
Die bei Erreichen der erforderlichen Min-
destversicherungsdauer sichere Doppelpen-
sion (Wohlfahrtsfonds und staatliche Pensi-
on) fällt damit aber auch weg.

„Praktische“ Änderungen

Eine wesentliche Änderung ist der Bei-
tragssatz. Dieser beträgt aktuell 20 % der 

Bemessungsgrundlage (bisher 24,5 %). Die 
Bemessungsgrundlage ist unverändert der 
steuerliche Gewinn aus der Ziviltechni-
ker-tätigkeit. Ebenfalls unverändert sind 
die entsprechenden Pensionsbeitragsvor-
schreibungen im FSVG (bisher WE-Beiträ-
ge) für die Bemessung der Beiträge hinzu-
zurechnen.

Gewinn des Ziviltechniker-Einzelunternehmens/
GmbH-Geschäftsführers + in diesem Jahr 
vorgeschriebene Pensionsversicherungsbeiträge:
endgültige Bemessungsgrundlage, davon 20 % 
Pensionsbeiträge

Neu ist die Beitragsnachbemessung. Dem 
Wohlfahrtsfonds war das System der Nach-
bemessung bisher fremd. Die Beiträge wur-
den regelmäßig von den Gewinnen des vor-
letzten Jahres bemessen. Ein Vergleich mit 
dem tatsächlich erwirtschafteten Gewinn 
fand bisher nicht statt. Bei stetig steigenden 
Gewinnen war das System somit grundsätz-
lich von Vorteil. Bei abnehmenden Gewin-
nen führte die Bemessung dagegen oftmals 
zu Liquiditätsschwierigkeiten. 

Im FSVG werden die Beiträge nur vor-
läufig vorgeschrieben (Basis = das drittvor-
angegangene Jahr). Entsprechend dem tat-
sächlich erwirtschafteten Gewinn erfolgt 
eine Gutschrift bzw. eine Nachbelastung 
von Pensionsversicherungsbeiträgen. Ach-
tung: sehr niedrige aktuelle Einstufung als 

„Jungunternehmer“.
Auch wenn Sie bereits viele Jahre oder 

sogar Jahrzehnte den Beruf des Ziviltechni-
kers ausüben, werden Sie  im FSVG 2013 bis 
2015 als „Jungunternehmer“ mit sehr nied-
rigen Quartalsbeiträgen von aktuell circa 
322,67 € eingestuft. 

Durch die niedrige Einstufung sind 
Nachzahlungen im Rahmen einer Nachbe-
messung (Vergleich mit den tatsächlichen 
Einkünften) vorprogrammiert. 

Ermittlung der Nachzahlungen 

Die SVA erfährt ohne Ihr Zutun von Ihren 
tatsächlichen Einkünften und bemisst die 
Beiträge nach: Die Übermittlung der Ein-
kommensdaten an die SVA erfolgt automa-
tisiert in elektronischer Form durch Ihr Fi-
nanzamt. Die Grundlage sind die Einkünfte 
aus selbständiger Arbeit aus Ihrem Einkom-
mensteuerbescheid. Ein Beispiel:

Nach Abzug der bereits entrichteten vor-
läufigen Beträge von 1.290,67 € kommt es 
zu einer nicht unerheblichen Nachzahlung 
von 8.967,46 €. Die maximalen Pensions-
versicherungsbeiträge sind mit der Höchst-
bemessungsgrundlage (2013: 62.160,00 €/ 
Jahr) gedeckelt und betragen somit 
12.432,00 € (zum Vergleich voller WE-Bei-
trag 2012: 15.945,12 €). Die freiwillige Hö-
herversicherung in der WE über den vollen 
Beitrag (2012: bis zu 19.841,84 €) fällt nun-
mehr ersatzlos weg.

Für all jene, die die freiwillige Höher-
versicherung in der WE über den vollen Bei-
trag (2012: bis zu 19.841,84 €) als weitere 
Pensionsvorsorge angewandt haben, ist eine 
private Zusatzpensionsvorsorge anzuraten.

Tipps zur Liquiditätssteuerung

Durch das neue System der Nachbemes-
sung kann es mehrere Jahre später – ohne 
entsprechende Planung – zu Überraschun-
gen kommen. Das verflixte dritte Jahr wird 
nun auch für Ziviltechniker zur liquiditäts-
mäßigen Herausforderung. 

Dringendst zu empfehlen ist die (form-
lose) Beantragung einer freiwilligen Höher-
einstufung in Höhe des voraussichtlichen 
Gewinnes. Die Höhereinstufung ist auch 
aus steuerlicher Sicht (Gleichmäßigkeit des 
Einkommens) zu empfehlen. 

Auch bei abflachenden Gewinnen ist 
eine Herabsetzung der Vorauszahlungen 
ebenfalls bereits vorab per Antrag für das 
laufende Jahr an die SVA möglich.
—
Martin Baumgartner
—
Weitere Informationen: www.zt-steuerberatung.at
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Das unbedingt notwendige Ausmaß 
(§ 81 Abs. 6, § 79 Abs. 6 BO)

Es wurde die Baubewilligung für die Er-
richtung eines zweigeschossigen, unterkel-
lerten Wohngebäudes mit zwei ausgebauten 
Dachgeschossen erteilt. Im Keller und im 
Erdgeschoss des Gebäudes soll eine Garage 
untergebracht werden, die mit einem PKW-
Aufzug erschlossen werden soll. Gegen die-
sen Bescheid wurde berufen.

Die Berufungswerber bringen unter 
anderem vor, dass die zulässige Gebäude- 
höhe nach den Bestimmungen des § 81 Abs. 6 
BO mit einem Aufzugsschacht und einem 
Treppenhaus nur im unbedingt notwendi-
gen Ausmaß und nur ausnahmsweise über-
schritten werden darf. Im gegenständlichen 
Fall kommen jedoch zwei Dachgeschosse zur 
Ausführung, das Gebäude könnte in gerin-
gerer Höhe gebaut werden. Die Berufungs-
behörde führt dazu unter Bezugnahme auf 

DI Ernst Schlossnickel 
— 
ist Mitarbeiter der Stadtbaudirektion der Stadt Wien, 
Gruppe Behördliche Verfahren und Vergabe, sowie 
Vortragender in der Verwaltungsakademie der Stadt 
Wien zum Thema Baurecht. 
—
—

Aktuelle Entscheidungen 
der Wiener Bauoberbehörde 
zur „Zulässigkeit“.  

eine Erkenntnis der Verwaltungsgerichts-
hofs (VwGH vom 20.6.1995, Zl. 94/05/0172) 
aus, dass sich das unbedingt notwendige 
Ausmaß aus der Funktion der Dachaufbau-
ten ergibt und nicht dadurch überschritten 
wird, dass die Bauteile durch eine andere 
Planung vermeidbar wären. Der vom Kel-
ler ins dritte Dachgeschoss führende und 
für die Erschließung der Wohneinheiten 
und der Dachterrasse unbedingt erforderli-
che Aufzugsschacht erfüllt mit seinem Auf-
bau diese Funktion ebenso wie das Treppen-
haus. Sowohl der Aufzugsschacht als auch 
das Treppenhaus sind daher zulässig.

Die Berufungswerber bringen weiters 
vor, dass die vordere Baufluchtlinie in un-
zulässiger Weise durch den PKW-Aufzug 
überschritten wird. Dazu führt die Beru-
fungsbehörde aus, dass dem PKW-Aufzug 
dieselbe Funktion zukommt wie einer Ga-
ragenrampe, nämlich die Zufahrt zur Ga-
rage zu ermöglichen. Nach ständiger Judi-
katur des Verwaltungsgerichtshofs darf das 
unbedingt notwendige Ausmaß im § 79 Abs. 
6 BO nicht so ausgelegt werden, dass befes-
tigte Wege, Zufahrten, Stützmauern, Ram-
pen und Ähnliches im Vorgarten, Seitenab-

... also sprach BOB 
Kolumne

stand bzw. auf einer sonstigen gärtnerisch 
auszugestaltenden Fläche nur dann errichtet 
werden dürfen, wenn die Errichtung an an-
derer Stelle des Bauplatzes unmöglich, weil 
technisch undurchführbar ist. Da die Stell-
plätze zulässig sind, ist auch die Zufahrt, in 
diesem Fall durch einen PKW-Aufzug, un-
bedingt erforderlich. Da der PKW-Aufzug 
gem. § 79 Abs. 6 BO zulässig ist, darf er un-
abhängig von allfälligen Alternativen er-
richtet werden. (BOB-261/12)
—
Ernst Schlossnickel
—
—

führen würde (BVA 5. 3. 2012, N/0011-
BVA/04/2012-15).

Anmerkung:
Zwei Hauptangebote sind zulässig, wenn 
es sich um unterschiedliche Hauptan-
gebote in technischer Hinsicht handelt. 
Unzulässig sind aber (weiterhin) Angebote 
mit gleichem technischem Inhalt und bloß 
unterschiedlichen Preisen. Denn ein Bieter 
könnte einen Wettbewerbsvorteil erlangen, 
indem er – je nach Ergebnis der Ange-
botsprüfung – sein niedrigeres Angebot 
ausscheidet oder als wertendes Angebot 
darstellt.
—

Zivilrecht
Ein Regressanspruch des Werkunter-
nehmers gegen die örtliche Bauaufsicht 
ist möglich.

Ein Bauherr errichtete ein Freischwimm-
becken durch Pfahlgründung. Mit der 
Planung, Ausschreibung, Baustellenko-
ordination und Bauleitung wurde ein 
Ingenieurkonsulent und mit der Pfahl-
gründung ein Bohrunternehmen beauf-
tragt. Innerhalb von vier Jahren nach 
Fertigstellung kam es zu einer Absenkung 
des Beckens um bis zu 18 Zentimeter. Die 
vom Bauherrn in Anspruch genommene 
Versicherung des Bohrunternehmens, die 
den Schaden ersetzt hatte, klagte im Re-
gressweg den Ingenieurkonsulenten.

Im Verfahren war unstrittig, dass die 
vom Bohrunternehmen erstellten Bohr-
protokolle äußerst mangelhaft waren, weil 
wesentliche Angaben zur Beurteilung von 
tragfähigen Pfählen fehlten. Die in den 
Bohrprotokollen eingetragenen Daten 
reichten für die Beurteilung, ob die Pfähle 
dem Stand der Technik entsprechend aus-
geführt worden sind, nicht aus. 

Der OGH urteilte, dass die wöchentli-
chen Baustellenbesuche, bei denen wenig 
aussagekräftige Bohrprotokolle überprüft 
und die Bohrarbeiten beobachtet wurden, 
keine effektive Kontrolle darstellten. Der 
Beklagte wäre im konkreten Fall verpflich-
tet gewesen, das Bohrunternehmen zur 
Erstellung von normgemäßen Bohrproto-
kollen und zur Aufzeichnung des Ramm-
fortschritts zu verhalten sowie die Rich-
tigkeit der Daten in effektiver Weise zu 
überprüfen und die weitere Vorgangsweise 
darauf abzustellen. Da der beklagte In-
genieurkonsulent seinen Überwachungs-
pflichten über die fachgemäße Durch-
führung der Pfahlgründung vor Ort nicht 
ausreichend nachgekommen war, hatte er 
die Ausführungsfehler des Bohrunterneh-
mens zu einem Viertel mit zu vertreten 
(OGH 15.5.2012, 3 Ob 55/12b). 

Anmerkung:
Dieses Urteil ändert nichts an der bishe-
rigen Rechtsprechung, wonach bei einem 
Ausführungsfehler der ausführende 
Werkunternehmer ein Mitverschulden 
der öffentlichen Bauaufsicht gegenüber 
dem Bauherrn nicht einwenden darf. Der 
Ausführende haftet dem Auftraggeber zu-
nächst auf den vollen Schadenersatzbetrag 
und kann erst im Regress eine Haftungs-
teilung herbeiführen. Im Prozess zwischen 
Auftraggeber und Ausführendem ist aber 
der ÖBA vorsorglich der Streit zu verkün-
den. Der Ausgleich zwischen ÖBA und 
Ausführenden richtet sich – mangels Ver-
einbarung – nach dem jeweiligen Verursa-
chungs-, Rechtswidrigkeits- und Schuld-
anteil am Entstehen der Gesamtschuld.
—
Horst Fössl
Sophie Dillinger
—
—

Sämtliche Ziviltechniker 
wurden im Bezug auf ihre 
Pensionsvorsorge mit 1.1.2013 
in das staatliche FSVG 
eingegliedert.

Freiberuflich Selbständigen-Sozialversicherungsgesetz

Pensionsversicherung NEU  
Gewinn des Ziviltechniker-
Einzelunternehmens für 2013:
+ im Jahr 2013 vorgeschriebene/
vorläufige Beiträge: 
endgültige Bemessungsgrundlage:
davon 20 % Pensionsbeiträge:

50.000,00 €

   1.290,67 €
51.290,67 €
10.258,13 €
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Neuerungen bei der Umsatzsteuer

•  Normalwert als Bemessungsgrundlage: 
Seit 1.1.2013 ist nicht das Entgelt, sondern 
der Normalwert als Bemessungsgrundla-
ge für Lieferungen und sonstige Leistungen 
heranzuziehen, wenn das Entgelt aus nicht 
unternehmerisch bedingten Motiven vom 
Normalwert abweicht. Beispiele für nicht 
unternehmerisch bedingte Motive sind fa-
miliäre oder freundschaftliche Nahebezie-
hungen, gesellschaftliche Verflechtungen, 
Arbeitnehmerverhältnis etc. Weitere Vor-
aussetzung, damit nicht das Entgelt, sondern 
der Normalwert als Bemessungsgrundlage 
dient, ist, dass entweder der Empfänger der 
Lieferung oder Leistung oder der liefernde 
oder leistende Unternehmer nicht zum vol-
len Vorsteuerabzug berechtigt ist. Der An-
satz des Normalwerts anstelle des tatsächli-
chen Entgelts gilt nicht für die Lieferung von 
Grundstücken sowie die Vermietung und 
Verpachtung von Grundstücken. Auf den 
(unentgeltlichen) Eigenverbrauch des Un-
ternehmers ist der Normalwert auch nicht 
anzuwenden. Das Gesetz definiert den Nor-
malwert als den gesamten Betrag, den ein 
Empfänger einer Lieferung oder einer sons-

tigen Leistung an einen unabhängigen Lie-
ferer oder Leistungserbringer zahlen müsste. 
Praktische Bedeutung wird der Normalwert 
wohl im Zusammenhang mit der verbillig-
ten Abgabe von Unternehmenslieferungen 
und -leistungen an Arbeitnehmer (Stich-
wort: Jahreswagen für Werksangehörige) 
sowie im Fall von verdeckten Gewinnaus-
schüttungen an Gesellschafter haben.
•  Der Vorsteuerabzug für Unternehmer, die 
ihre Umsätze nach vereinnahmten Entgel-
ten versteuern (sogenannte „Istversteuerer“), 
wurde neu geregelt. Istversteuerer dürfen seit 
1.1.2013 nur dann weiterhin den Vorsteuer-
abzug bereits aufgrund der (noch nicht be-
zahlten) Eingangsrechnungen vornehmen, 
wenn sie im Vorjahr einen Umsatz (ohne 
Hilfsgeschäfte) i. H. v. mindestens 2 Milli-
onen € erzielt haben. Dies bedeutet, dass 
kleinere Unternehmer (bis 2 Millionen €  
Vorjahresumsatz), die nach vereinnahm-
ten Entgelten versteuern, den Vorsteuerab-
zug erst im Zeitpunkt der Zahlung vorneh-
men dürfen. Zu den Istversteuerern zählen 
weiterhin alle freiberuflich Tätigen (inklu-
sive Gesellschaften) – unabhängig von einer 
Umsatzgrenze. Ausgenommen von der Neu-
regelung sind Versorgungsunternehmen, die 
unabhängig von der Höhe ihres Umsatzes 
den Vorsteuerabzug wie bisher in Anspruch 
nehmen können. Bei Reverse-Charge-Leis-
tungen kann der Vorsteuerabzug unabhän-
gig vom Zeitpunkt der Bezahlung geltend 
gemacht werden

•  Rechnungslegung neu: Im UStG wurde 
eine Regelung für die Umrechnung von in 
anderen Währungen als Euro ausgestell-
ten Rechnungen geschaffen. Als Umrech-
nungskurse sind die vom BMF festgesetzten 
Durchschnittskurse für den Zeitraum der 
Lieferung oder Leistung bzw. deren Verein-
nahmung oder der letzte von der EZB ver-
öffentlichte Umrechnungskurs anzusetzen.
•  Elektronische Rechnungslegung neu: 
Das Erfordernis der elektronischen Signa-
tur und des Zertifikats i. S. d. Signaturgeset-
zes ist nicht mehr zwingend. Voraussetzung 
ist nun, dass der Empfänger der elektroni-
schen Übermittlung zustimmt und dass die 
Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit 
ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit gewähr-
leistet sind. 

Neuerungen beim Gewinnfreibetrag

•  Der Gewinnfreibetrag (GFB) beträgt 
nur noch für die ersten 175.000 € der Be-
messungsgrundlage 13 %. Für die nächsten 
175.000 € der Bemessungsgrundlage kön-
nen nur noch 7 % und für weitere 230.000 €
der Bemessungsgrundlage gar nur noch 
4,5 % gebildet werden. Insgesamt beläuft 
sich der GFB ab 2013 somit nur noch auf 
maximal  45.350 € (anstelle von bisher ma-
ximal 100.000 €). 
•  Die Bestimmungen über den Grundfrei-
betrag i. H. v. 30.000 € der Bemessungs-
grundlage sind unverändert geblieben.
•  Die systemwidrige Begrenzung des GFB 
bei Mitunternehmerschaften auf 45.350 € 
für die gesamte Mitunternehmerschaft (egal 
wie viele Personen daran beteiligt sind) wur-
de leider beibehalten. 
•  Die sonstigen Bestimmungen des GFB 
(insbesondere die als begünstigungsfähig 
angesehenen Investitionen) sind unverän-
dert geblieben.
•  Einkünfte aus Grundstücksveräußerun-
gen, die dem fixen Steuersatz von 25 % un-
terliegen, können nicht in die Bemessungs-
grundlage des GFB einbezogen werden.

Anhebung des begünstigten Steuersatzes 
für sonstige Bezüge von Dienstnehmern

Ab 1.1.2013 steht die begünstigte Besteue-
rung von sonstigen Bezügen mit 6 % bei 
Einkünften von mehr als rund 185.000 € 
(inklusive sonstiger Bezüge) nicht mehr zu. 
Deshalb gilt innerhalb des Jahressechstels 
folgende Progressionsstaffel:

Christian Klausner
—
ist geschäftsführender Gesellschafter 
der HFP Steuerberatungs GmbH.
Er ist studierter Betriebswirt, seit 1988 Steuerberater 
und seit 1995 Wirtschaftsprüfer. Die Beratung von 
Freiberuflern sowie die Branchen Bauträger und 
Baugewerbe gehören zu seinen Spezialgebieten. 
Info: www.hfp.at
—
— 

Seit 2013 gibt es sowohl bei 
der Umsatzsteuer als auch 
beim Gewinnfreibetrag 
beachtenswerte Neuerungen.

Steuerliche Neuerungen ab 1.1.2013

Schröpfkur in Zeiten des 
staatlichen Budgetdefizits Änderungen bei der erstmaligen 

Vermietung von früher angeschafften 
Gebäuden

Bislang konnten bei der erstmaligen Ver-
mietung eines schon früher angeschaff-
ten oder hergestellten Gebäudes für die 
Berechnung der Absetzung für Abnutzung 
(AfA) die fiktiven Anschaffungskosten 
zum Zeitpunkt der erstmaligen Nutzung 
zur Einkünfteerzielung zugrunde gelegt 
werden. Nunmehr kann nur noch bei ei-
nem zum 31.3.2012 nicht steuerverfange-
nen Gebäude, welches erstmals zur Erzie-
lung von Einkünften verwendet wird, die 
AfA von den fiktiven Anschaffungskosten 
zum Zeitpunkt der erstmaligen Vermie-
tung angesetzt werden. Bei Gebäuden, die 
am 31.3.2012 noch steuerverfangen waren 
(das heißt, dass an diesem Tag die vorma-
lige zehnjährige Spekulationsfrist noch 
nicht abgelaufen war), darf bei erstmaliger 
Nutzung zur Einkünfteerzielung ab dem 
1.1.2013 die AfA nur noch von den tatsäch-
lichen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten bemessen werden. 
Veräußerungsgewinne bei derartigen, ab 
dem 1.1.2013 zur erstmaligen Einkünfte-
erzielung verwendeten Grundstücken 
(Gebäuden), die am 31.3.2012 nicht mehr 
steuerverfangen waren, können aber nicht 
mehr generell nach der Pauschalregelung 
für Altvermögen versteuert werden. Der 
Wertzuwachs nach erstmaliger Verwen-
dung als Einkunftsquelle (d. h. die Dif-
ferenz zwischen dem Veräußerungserlös 
und den fiktiven Anschaffungskosten) 
unterliegt dem 25 %igen Steuersatz. Für 
den Wertzuwachs, der auf den Zeitraum 
bis zur erstmaligen Nutzung als Ein-
kunftsquelle entfällt, kann der anteilige 
Veräußerungsgewinn nach der Pauschal-
methode mit 14 % (in Umwidmungsfällen 
60 %) der fiktiven Anschaffungskosten 
angesetzt werden und unterliegt damit 
einer Besteuerung von 3,5 % (in Umwid-
mungsfällen 15 %) dieser fiktiven Anschaf-
fungskosten. 

Neuerungen in der Sachbezugs-
werteverordnung

•  Wohnraum als Sachbezug: Bis zu einer 
Größe der Wohnung von 30 m2 ist nun 
kein Sachbezug mehr anzusetzen. Bei 
einer Wohnung, die mehr als 30 m2, aber 
nicht mehr als 40 m2 Wohnnutzfläche auf-
weist, ist bei der Bemessung des Sachbe-
zugswerts ein Abschlag von 35 % (entweder 
vom Richtwertmietzins oder von dem vom 
Arbeitgeber bezahlten Hauptmietzins) 
vorzunehmen. Dieser erhöhte Abschlag 
gilt aber nur, wenn die Unterkunft für 
höchstens zwölf Monate vom selben 
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird.
•  Zinsersparnisse bei Gehaltsvorschüs-
sen und Arbeitgeberdarlehen: Der für die 
Berechnung des Sachbezugs bei unver-
zinslichen oder zinsverbilligten Gehalts-
vorschüssen oder Arbeitgeberdarlehen 
anzusetzende Zinssatz wird nunmehr 
jedes Jahr durch Erlass des BMF festge-
setzt. Dieser Zinssatz leitet sich aus dem 
12-Monats-Euribor mit einem Aufschlag 
von 0,75 % ab. Für das Jahr 2013 wurde der 
Zinssatz mit 2 % festgesetzt. Der Betrag, 
bis zu dem keine Zinsersparnis anzusetzen 
ist, ist unverändert bei 7.300 € geblieben. 
Die Zinsersparnis ist als sonstiger Bezug 
nach § 67 Abs. 10 EStG zu versteuern.
—
Christian Klausner
—
— 

Steuer
kompakt

Kolumne

Bei Steuern 
haben wir keinen Plan

Darum wenden wir uns an die Profis. 
HFP Steuerberater - unser Partner in Steuerfragen - ist auf die Anforderungen 
von Ziviltechnikern und anderen Freiberuflern spezialisiert. 
Damit wir Raum für neue Ideen haben!

HFP Steuerberatungs GmbH 
Beatrixgasse 32, 1030 Wien
T +43 1 716 05-731
www.hfp.at   |   christian.klausner@hfp.at
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—
Christian Klausner
—
—

Sonstige Bezüge Fester Steuersatz

0 bis 620 € 0 %

621 bis 25.000 € 6 %

25.001 bis 50.000 € 27 %

50.001 bis 83.333 € 36,75 %

ab 83.334 € 50 %



—
In der von der TU Wien herausgegebenen 
Festschrift für Helmut Richter anlässlich 
seiner Emeritierung wurde die Informa-
tik-Mittelschule Kinkplatz, gebaut 1992 bis 
1994, vom damaligen Stadtrat Rudolf Schi-
cker als „architektonischer Wegweiser für 
die Stadt Wien“ bezeichnet, als „architek-
tonischer Höhepunkt des „Schulbaupro-
gramms 2000“. Freilich war der Glas-
Stahlbau klimatechnisch von Anfang an 
problematisch, vor 17 Jahren war der Stand 
der Technik ein anderer. Dieser Bau, zwei-
fellos ein Hauptwerk Helmut Richters, stand  
wie alle seine Arbeiten in „Antiposition zum 
Wiener Universalismus“ (Friedrich Ach-
leitner). Mehr als 500 Diplomanden der TU 
Wien, Abteilung für Hochbau 2, orientier-
ten sich an dem vorzüglichen Lehrer Hel-
mut Richter und wurden von diesem geprägt.

Der Schulbau ist eine bis zum letzten 
Millimeter durchdachte poetische Konst-
ruktion. Deren Eleganz ergibt sich gerade 
durch das Bis-an-die-Grenze-Gehen des 
statisch gerade noch Möglichen. Die Stahl-
konstruktion von 18 Meter Spannweite ist bis 
zum Limit reduziert und minimiert, größe-
re Dimensionen wurden durch Unterspan-
nungen vermieden, sodass ein filigranes und 
luftiges Gebilde entstand, das zusammen 
mit dem lichten Blau der Gläser die Anmut 
einer poetischen Komposition erreicht. Die 
Klassentrakte wurden als Betonskelett mit 
Fertigteildecken ausgebildet, für die Fassa-
den wurden industrielle Stahlelemente und 
Aluschiebefenster verwendet.

Um das Gebäude klimatisch kontrollier-
bar zu halten, kamen Dreifach-Isoliergläser 
zur Anwendung mit einer partiell reflektie-
renden Schicht auf der äußeren Scheibe. Das 
Prinzip größtmöglicher Transparenz schafft 
eine bestechend helle und freundliche At-
mosphäre, die durch die verwendeten Far-
ben noch verstärkt wird: ein helles Blaugrau 
für den Turnsaal, die Wandflächen der Gän-
ge in Gelb und der Liftturm in der Innenhof-
ecke in leuchtendem Rot.

Leider hat der Bezirk seine Verpflich-
tung zur Wartung und Instandhaltung der 
Schule verabsäumt, und es wird gemunkelt, 
dass abgerissen oder umgebaut werden soll.

Ein Umbau wäre ein bedenklicher Ein-
griff in dieses sensible Baujuwel, das zu 
Recht zum wertvollen architektonischen 
Erbe Wiens gezählt werden kann.

Die Stadt sollte sich den Erhalt leisten 
und das Gebäude unter Denkmalschutz stel-
len. Andernfalls wäre es um die Wertschät-
zung von Baukultur in diesem Land schlecht 
bestellt. — B G

Buch

Josef Frank: Architek-
tur als Symbol 

Architekt Helmut Richter

Stellt die Schule unter 
Denkmalschutz!
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—
Der Architekt Josef Frank beschäftigte sich 
schon früh mit dem sozialen Wohnbau. Das 
zweibändige Werk vereint zum ersten Mal 
alle veröffentlichten Schriften von Frank zu-
sammen mit vielen der ursprünglichen Il-
lustrationen in einer Gesamtausgabe. Mehr 
als fünf Jahrzehnte, von 1910 bis zum Be-
ginn der 60er Jahre, war Frank einer der 
Hauptvertreter der Moderne und zugleich 
ihr schärfster Kritiker. In seinen vielen the-
oretisch-philosophisch-gesellschaftspoliti-
schen Aufsätzen wie in seinem Buch „Ar-
chitektur als Symbol“ bemühte er sich, die 
Bedeutungsebenen und Fehler der Moder-
ne, die ihr zugrundeliegenden Annahmen 
und ihre oftmals fehlgeleiteten Umsetzun-
gen offenzulegen. Er forderte für die moder-
ne Gestaltung etwas von der Freiheit zurück, 
die sie durch ihre Dogmatisierung verloren 
hatte. Die von ihm wesentlich mitgetrage-
ne Wiener Moderne wurde international zu 
einem Begriff. Vor seiner Emigration nach 
Schweden 1933 war er maßgeblich für die 
Errichtung der Wiener Werkbundsiedlung 
verantwortlich.

„Ich wollte eine Schule machen, bei der nicht 
gleich das Unangenehme, das bei Schulen 
immer so auffällt, sich bemerkbar macht“ 
(Helmut Richter)

Fo
to

s:
 M

an
fr

ed
 S

ei
dl

 /
 A

rc
hi

te
kt

ur
: H

el
m

ut
 R

ic
ht

er

Die Informatik-Mittelschule Kinkplatz in 
Wien 14 von Helmut Richter.

Josef Frank. Schriften/Writings
—
Tano Bojankin, Christopher Long, Iris Meder (Hg.) 
mit einem Essay von Denise Scott-Brown, 
deutsch und englisch, 2 Bände, 900 Seiten 
Metro Verlag, Format: 16,8 × 25,2 cm, 
ISBN: 978-3-99300-086-8
Euro 98,00

Ziviltechniker als Unternehmer
—
Rechtliches, steuerliches und betriebs-
wirtschaftliches Basis-Know-how
Martin Baumgartner, Horst Fössl (Hg.) 
Manz Verlag 2012, flexibler Einband, 82 Seiten 
ISBN 978-3-214-08840-8
Euro 24,00

Reinhard Seiß: Wer baut Wien?
—
Vierte Auflage mit aktuellem Kommentar des Autors
Pustet Verlag, 216 Seiten, 13,7 × 21,5 cm
zahlreiche SW-Abbildungen 
ISBN 978-3-7025-0538-7 
Euro 24,00

Buch

Jungunternehmer 
aufgepasst 
—
Architekt(inn)en und Ingenieurkonsulen- 
t(inn)en benötigen für die erfolgreiche 
Führung ihres Unternehmens ein Maß an 
rechtlichem Problembewusstsein sowie an  
steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 
Grundkenntnissen. Dieses – mit inhaltlicher 
Unterstützung der Kammer – herausgegebe-
ne Buch vermittelt alle Basisinformationen:
•  Rechtliches Know-how: Berufsbild, Stan-
desrecht, Haftpflichtversicherung, Gesell-
schaftsrecht, Unternehmensübergänge, Ver-
träge, Arbeitsrecht etc.
•  Steuerliches Know-how: Steuernummer, 
Finanzamt, Steuererklärung, Abgabefristen, 
Offenlegung Firmenbuch, Einkommensteu-
er, Umsatzsteuer, Buchführung etc.
•  Betriebswirtschaftliches Know-how: 
Leistungs- und Stundensatzkalkulation, 
Gewinn versus Liquidität, Erfolgsplanung, 
Kapitalbedarf, Checkliste Bankengespräch.
•  Nachfolgeplanung: entgeltliche und un-
entgeltliche Betriebsübergabe, Immobilien, 
Vergesellschaftung etc. 
Praktische Tipps sowie nützliche Muster 
und Vorlagen ergänzen den Inhalt!

Buch

Der Planungskrimi: 
Wer baut Wien? 
—
Als das Buch 2007 erstmals erschienen 
ist, war es nach sechs Wochen vergriffen. 
Kaum jemand hatte vermutet, dass das The-
ma Stadtentwicklung eine breite Leserschaft 
dermaßen bewegen könnte. Die aktualisier-
te Momentaufnahme von Wien offenbart, 
dass vieles in dieser Stadt die eingefahrenen 
Wege ging, sich manches aber eben doch ver-
ändert hat. Seit dem Fall des Eisernen Vor-
hangs ist Wien von einem Bauboom erfasst, 
einer „zweiten Gründerzeit“. Seiß seziert, 
wie die Planungspolitik der Stadt Wien auf 
die neue Situation reagierte und welche po-
litischen und wirtschaftlichen Motive dabei 
im Spiel sind. Mit Planungs- und Archivma-
terial bringt er ans Tageslicht, warum der 
Millennium Tower mehr als sechzig Meter 
höher geworden ist als ursprünglich geneh-
migt, wie am Wienerberg ein Hochhausvier-
tel ohne entsprechenden öffentlichen Ver-
kehrsanschluss entstehen konnte oder auch 
wer der Nutznießer eines Wohnviertels sind, 
das sich über der meistbefahrenen Autobahn 
Österreichs befindet. Ein Sittenbild der poli-
tischen und demokratischen Kultur.

1. Wiener Architekt(inn)entag

„Mit fairer Partnerschaft zu mehr Baukultur“:
Einladung der Sektion Architekt(inn)en
—
Die Beziehung zwischen Bauherren und 
Architekt(inn)en war das Thema des 1. Wie-
ner Architekt(inn)entages. 

Was können und sollen Bauherren von 
den Architekt(inn)en und diese von den 
Bauherren erwarten? – Dieser Frage gin-
gen die Redner und Diskutanten aus bei-
den Lagern auf den Grund. „Eine faire 
Partnerschaft auf Augenhöhe und eine um-
fassende Vorbereitung inklusive eines de-
taillierten Briefings sind unabdingbare An-
forderungen an beide Seiten“, darin waren 
sich die Teilnehmer(inn)en beim 1. Wiener 
Architekt(inn)entag, der im Rahmen des Ar-
chitekturfestivals TurnOn im ORF Radio-
kulturhaus stattfand, einig. „Nur wer weiß, 
was er will, kriegt auch, was er will“, brach-
te Wolfgang Gleissner, Geschäftsführer der 
BIG, den Anspruch nach treffsicherer Vor-
bereitung auf den Punkt. „Man kann nicht 
in eine Jury verlagern, was im Vorfeld nicht 
eindeutig geklärt wurde“, so Gleissner wei-
ter. „Will man die offene Schule oder den 
Klassenkatalog? Über die Antwort auf die-
se Frage müssen sich alle Beteiligten im Kla-
ren sein“, forderte auch Kammerpräsident 
Walter Stelzhammer, „denn sonst wird jeder 
Wettbewerb und jedes Verhandlungsverfah-
ren zum Roulette.“

 „Es liegt an uns allen, für eine höhere 
Gewichtung von Baukultur in unserer Ge-
sellschaft zu sorgen“, unterstrich der Vor-
sitzende der Sektion Architekten, Herbert 
Ablinger. Für die Berufsvertretung ist klar, 

ein wesentlicher Schritt zu mehr Bewusst-
sein für die entworfene Umwelt sind Wett-
bewerbe und Verhandlungsverfahren. Die 
Zahl der durch die Kammer betreuten Wett-
bewerbe und Verhandlungsverfahren hat 
sich im vergangenen Jahr im Vergleich zu 
2011 nahezu verdoppelt. Sektionsvorsitzen-
der Ablinger dazu: „Durch unser aller Be-
mühen können wir qualitätsorientierte, fai-
re Vergabeverfahren erreichen.“

250 Architekt(inn)en aus allen Län-
dern, in denen die Erste Bank Group tätig 
ist, haben sich am Wettbewerb für den Erste 
Campus in Wien beteiligt. „15 davon wurden 
dann zu einem dreistufigen Verfahren ein-
geladen“, erklärten die Projektverantwort-
lichen Michael Hamann und Christian Ma-
eder. Für Hamann und Maeder ist klar: „Die 

Architektin, der Architekt sollte gegenüber 
dem Bauherrn auf eine ordentliche Vorberei-
tung bestehen.“ Mit Ende dieses Jahres wird 
der Rohbau des Erste Campus fertiggestellt.

 „Wettbewerbe zeigen auch, wie gut 
einst die Lehrer waren“, fasste Architektin 
Maria Auböck zusammen. Die Professorin 
an der Akademie der Bildenden Künste in 
München fordert mindestens zwei Semester 
Praktikum, denn die „immer stärkere Di-
versifizierung in der Lehre birgt die Gefahr 
der Halbbildung. Da kriegt die Praxis einen 
immer höheren Stellenwert.“
—
Alexander Tröbinger
—
— 

Premiere Wiener 
Architekt(inn)entag: 
Ein Plädoyer für mehr 
BaukulturFo
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Harmonie ist keine 
Strategie: Die Donau-
platte und ihre Silhou-
ette aus Solitären, 
die nichts voneinander 
wissen wollen. 
Neu dabei im Potpourri: 
Die Danube Flats an der 
Reichsbrücke (Das Grün 
auf den Terrassen bitte 
wegdenken)

—
An kaum einem Ort lässt sich die Funktions-
weise und das Verständnis von Stadtplanung 
der letzten Jahre in Wien so deutlich ablesen 
wie auf der Donauplatte. Kaum mehr als 30 
Jahre alt, wird einem hier auf dem dick be-
tonierten Silbertablett eine wahre Archäo-
logie von Ambitionen präsentiert. Ein Sam-
melsurium von Ansätzen, ein Friedhof für 
Masterpläne.

Der Zustand auf Bodenebene ist allge-
mein bekannt: Die Erdgeschosszonen sind 
auf die Tiefgaragenebene abgesunken, dar-
über pfeift der Wind durch ohne Sinn für 
Proportion und Gesamtheit zusammenge-
stellte Monolithe. Man kann es Hochhaus-
cluster nennen, ein funktionierender Stadt-
teil ist es nicht.

Der erste Masterplan war schon beim 
Flächenwidmungsplan 1995 Makulatur. Als 
es später darum ging, die übrig gebliebenen 
Restgrundstücke im Nachhinein mit einer 
Simulation langfristiger Strategie zu ver-
sehen, taufte man den Entwurf von Domi-
nique Perrault für die DC Towers und de-
ren unmittelbare Umgebung ebenfalls zum 
Masterplan um.

Harry Seidler hatte auf der anderen Sei-
te der Wagramer Straße mehr Erfolg: Sein 
Masterplan wurde größtenteils realisiert, 
sein Wohnturm ist eine fixe Größe in der 
Stadtsilhouette. Das daneben vorgesehe-
ne 60-Meter-Hochhaus wurde damals vom 
Gestaltungsbeirat mit dem Argument ab-
gelehnt, der Standort sei nicht für Wohn-
nutzung geeignet. Stattdessen entstand das 
unansehnliche und wirtschaftlich zum bal-
digen Untergang verdammte Cineplexx.

So schien das Sammelsurium Donau-
platte seinem Endzustand entgegenzu-
wuchern – bis im letzten Herbst plötzlich 
an exakt dieser Stelle ein weiteres Hoch-
haus auftauchte: Die 147 Meter hohen „Da- 
nube Flats“ der Developer Soravia und S&B 
Group, die nun anstelle des Cineplexx in 
Top-Lage die Blickachse an der Reichsbrü-
cke dominieren sollen. Die Bewohner des 
Seidler-Turms fühlten sich überrumpelt, 
eine Bürgerinitiative formierte sich.

—
Neben den angepassten historisierenden 
Bauschaffenden war die neue Generation vor 
der Jahrhundertwende, auf der Suche nach 
einem radikal neuen Stil. Die Jubiläumsaus-
stellung im Wiener Rotundengelände 1898 
wurde anlässlich des 50-Jahr-Regierungs-
jubiläums von Kaiser Franz Joseph I. ver-
anstaltet. Zweck der Ausstellung waren die 
Präsentation der Leistungsfähigkeit von Ge-
werbe und Industrie sowie des technischen 
Fortschritts der von Architekten wie Wag-
ner, Baumann, Plecnik, Mamorek, Drex-
ler und Fabiani gestalteten Pavillons.  Diese 
bezeichnete Adolf Loos in der „Neuen Frei-

Der Vorwurf, dieser gehe es nur um das Lu-
xusproblem des eigenen Ausblicks, greift da-
bei zu kurz. In der Tat gibt es einiges zu kri-
tisieren am Hochhaus, das aus dem Nichts 
kam. Statt des im Hochhauskonzept vorge-
schriebenen Wettbewerbs wurde eine „Al-
ternative zum Wettbewerb“ ausgeschrie-
ben, von den fünf Teilnehmern gewann 
ausgerechnet das Architektenteam, dem 
die Schwester eines der Investoren vorsteht, 
was – ohne die Qualität des Siegerentwur-
fes herabzuwürdigen – einen schalen Nach- 
geschmack hinterließ.

Von der im Hochhauskonzept empfoh-
lenen Beteiligung der Bürger war ebenfalls 
nichts zu sehen, das Projekt wurde präsen-
tiert, als sei es bereits in trockene Tücher 
gewidmet. Die als Reaktion auf die Kritik 
vorgebrachten Versprechungen von Woh-
nungen für Einkommensschwache, einer 
besseren Anbindung an Donau und Radwe-
ge und einer Fassadenbegrünung bis in luf-
tige Höhen halten dem zweiten Blick eben-
falls kaum stand. 

Rechtliche Grundlagen für dieses 
Handschlagversprechen gibt es nicht, die 
Stadt Wien darf – anders als die meisten 
Bundesländer – in der Raumordnung kei-
ne privatrechtlichen Verträge abschließen. 
Die Anbindung an die Donau gibt es ohne-

hin schon, die Ausstattung mit Fahrradräu-
men im Projekt ist massiv unterdimensio-
niert.

Die grünen Ranken auf den Renderings 
schließlich folgen dem globalen Trend ver-
führerischer Hochglanzbilder von üppig 
berankten, mit halben Regenwäldern ge-
krönten Wolkenkratzern. Eine plakative 
Deko-Ökologie mit zweifelhaftem ökologi-
schem Mehrwert. Gründe, warum Bäume 
unter solch klimatischen Extrembedingun-
gen nicht funktionieren, findet man reichlich, 
wenn man sich etwas mit Botanik beschäf-
tigt. Über den Status der Visualisierung ist 
daher so gut wie kein Projekt hinausgekom-
men – das erste wird Ende des Jahres Stefa-
no Boeris (deutlich niedrigeres) Bosco Ver-
ticale in Mailand sein. Die Details, die die 
Danube-Flats-Investoren als Reaktion auf 
die Zweifel der Nachbarn präsentierten, äh-
nelten dann auch eher kleinen Blumenkisten 
für windzerzauste Mini-Thujen.

Wichtig waren diese Versprechen vor al-
lem für die Grünen, die diese Entscheidun-
gen jetzt regierungsbeteiligt mittragen und 
gleichzeitig einer Klientel verpflichtet sind, 
die aus einem historisch betonscheuen So-
ziotop stammt, für das „Stadtplanung“ vor 
allem „Verkehr und Bäume“ bedeutet und 
nicht gebaute Masse. 

Maik Novotny
—
studierte Architektur in Stuttgart und Delft. 
Er lebt seit 2000 in Wien, ist Mitbegründer des Online-
Archivs „Eastmodern“ zur Spätmoderne in Osteuropa 
und schreibt über Architektur für den „Standard“ 
(regelmäßig) und andere (gelegentlich).
—
—

Adolf Loos, 
Hausentwurf für 
Josephine Baker 
(nicht realisiert), 
1927
Zu überprüfen, 
und zu reflek-
tieren sind die 
Parameter des 
„neuen Stils“ in 
der Adolf-Loos- 
Ausstellung 
im MAK bis 
23. Juni 2013

Das Projekt Danube Flats auf 
der Donauplatte zeigt, wie 
in Wien Hochhäuser ohne 
Rücksicht auf Masterpläne 
aus dem Nichts auftauchen.

Keine Frage: Es gibt durchaus gute Gründe 
für ein Hochhaus in dieser Lage. Doch was 
bedeutet es für Hochhauskonzepte, wenn 
Projekte, die deren Festlegungen missach-
ten, aus dem Hut gezaubert und nach Heraus- 
zauberung offenbar widerspruchslos in 
Richtung Genehmigung durchgewunken 
werden? Einen weiteren Grabstein auf dem 
Friedhof der Masterpläne?
—
Maik Novotny
—
Lesen Sie dazu auch: „Städtebau à la Copa Cagrana“ 
von Reinhard Seiß auf Seite 8

Kolumne

Hochhaus ohne Fundament 

Adolf Loos und die vier Bedingungen, 
die ein Gebäude erfüllen muss

Blick zurück: Vision 1898

en Presse“ am Sonntag, 8. Mai 1898 hym-
nisch als Generalprobe zur Pariser Weltaus-
stellung: „Galt es doch, vier Bedingungen zu 
erfüllen. So sollte jedes Gebäude zeigen, dass 
es nicht für ewige Zeiten, sondern nur auf die 
Dauer der Ausstellung errichtet ist, es sollte 
sein Material künstlerisch beherrschen und 
nicht ein wertvolleres imitieren, es sollte die 
Aufmerksamkeit der Menge auf sich ziehen  
und, last, but not in any rate least, schon durch 
seine Form auf die darin ausgestellten Ge-
genstände schließen lassen. Vier Bedingun-
gen, von denen jede einzelne völlig neu ist, 
von denen jede einzelne die ganze Kraft ei-
nes ganzen Künstlers erfordern würde. Man 
wird einwenden, dass die Ausstellungsbau-
ten auch die Verpflichtung hätten, schön zu 
sein. Gewiss. Wenn sie diese vier Bedingun-
gen erfüllen, sind sie es auch.“ — B G

Vor 115 Jahren war die öster-
reichische Architekturszene 
im Aufbruch: der neue Stil.

PLAN PAUSE —— 16
derPlan Nº 27 April 2013

M
on

ta
ge

: D
an

ub
e 

Fl
at

s 
G

m
bH

 /
 A

rc
hi

te
kt

ur
: H

ei
nz

 N
eu

m
an

n,
 S

ep
p 

Fr
an

k,
 E

rn
st

 H
of

fm
an

n,
 

Fo
to

: A
lb

er
ti

na

D
om

in
iq

ue
 P

er
ra

ul
t,

 p
ro

je
ct

_A
.0

1 
ar

ch
it

ec
ts

, H
ar

ry
 S

ei
dl

er
, T

ho
m

as
 F

ei
ge

r, 
D

el
ug

an
-M

ei
ss

l




